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2024/2347
Beschlussvorlage
öffentlich

Bebauungsplan X/24 "Erweiterung Norma Ludweiler" 
in Völklingen-Ludweiler 

1. Zustimmung zur Beschlussvorlage zur Abwägung 
2. Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf und  

Einleitung des Verfahrens zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 BauGB und der Behörden gem. 

§ 4 BauGB i.V.m. § 4a BauGB
Organisationseinheit:

Stadtplanung und -entwicklung
Beteiligt:

Beratungsfolge Ö / N

Ortsrat  Ludweiler (Anhörung) Ö
Ausschuss für Stadtentwicklung (Vorberatung) N
Stadtrat (Entscheidung) Ö

Beschlussentwurf
…
1. Der Beschlussvorlage zur Abwägung wird zugestimmt.

2. Dem Bebauungsplanentwurf wird zugestimmt. Das Verfahren zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 BauGB und der Behörden gem. § 4 BauGB i.V.m. § 4a 
BauGB wird eingeleitet.
 

Sachverhalt
 
In seiner Sitzung am 20.07.2023 hat der Stadtrat beschlossen, der Aufstellung des 
Bebauungsplanes X/24 "Erweiterung Norma Ludweiler" gem. § 2 BauGB mit der 
Nutzungsfestsetzung "SO" für "Sonstiges Sondergebiet - Lebensmittelmarkt" gem. § 
11 BauNVO zuzustimmen und die Verwaltung mit der Durchführung der notwendigen 
Verfahrensschritte gem. den §§ 3, 4 BauGB und 4a BauGB zu beauftragen.

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Grundlagen für die 
Erweiterung des Lebensmittelmarktes an der Völklinger Str. 29-31 in Ludweiler zu 
schaffen. Die Firma NORMA Lebensmittelhandels Stiftung & Co.KG in Rheinböllen 
plant, den bestehenden Norma-Markt zu erweitern. Als Zielgröße wird eine 
Verkaufsfläche von 1.100 qm genannt.

Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, wurde am 21.08.2023 ortsüblich 
bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB). Die frühzeitige Beteiligung der Bürger an der 
Aufstellung wurde am 31.08.2023 in Form einer Bürgerinformationsveranstaltung 
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durchgeführt (§ 3 Abs. 1 BauGB). Außerdem erhielten die Bürger die Gelegenheit, 
sich bis zum 15.09.2023 schriftlich zu der Planung zu äußern.

Die Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbarkommunen 
erhielten mit Schreiben vom 28.08.2023 die Möglichkeit, gem. § 4 Abs. 2 BauGB und 
§ 2 Abs. 2 BauGB Stellung zu nehmen und evtl. in Bezug auf Ihren Aufgabenbereich 
bestehende Anregungen vorzubringen. Von den Stellen, die sich innerhalb der 
vorgesehenen Fristen nicht geäußert haben, ist anzunehmen, dass keine von ihnen 
wahrzunehmenden Belange durch die vorgelegte Planung berührt werden.

Zu den eingegangenen Anregungen - sowohl der Träger öffentlicher Belange bzw. 
ähnlicher Dienststellen einschließlich der Nachbargemeinden als auch der 
betroffenen Bürger - wurde hinsichtlich der Abwägung (gem. § 1 Abs. 7 BauGB) eine 
Stellungnahme erstellt, die als Anlage beigefügt ist. 

Weitere Erläuterungen zum Bebauungsplan sowie zu der Stellungnahme bezüglich 
der von den Behörden gemachten Anregungen können bei Bedarf in der Sitzung 
erfolgen.

Die Verwaltung empfiehlt, der Beschlussvorlage zur Abwägung sowie dem Entwurf 
des Bebauungsplans X/24 "Erweiterung Norma Ludweiler" zuzustimmen, und die 
Verwaltung mit der Durchführung der notwendigen Verfahrensschritte gem. den §§ 3, 
4 BauGB und 4a BauGB zu beauftragen.

 

Finanzielle Auswirkungen
 
Die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes werden vom Investor 
übernommen, der das Planungsbüro ARGUSConcept sowie die Gutachter beauftragt 
hat. 

Anlage/n

- BBP X/24 "Erweiterung Norma Ludweiler" Plan (öffentlich)
- BBP X/24 "Erweiterung Norma Ludweiler" Begründung (öffentlich)
- BBP X/24 "Erweiterung Norma Ludweiler" Beschlussvorlage Abwägung 
Scoping (öffentlich)
- Retentionsgutachten Norma (öffentlich)
- Unterschrift OB (geheim)
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STADT VÖLKLINGEN 
BEGRÜNDUNG AUSLEGUNG 

A R G U S  C O N C E P T  G es e l l s ch a f t  fü r  L eb en s ra u m en tw ic k l u n g  m b H  
  S e i t e  1 

1 VORBEMERKUNGEN ZUR PLANAUFSTELLUNG 

Der Stadtrat der Stadt Völklingen hat in öffentlicher Sitzung am 20.07.2023 gem. § 1 Abs. 3 und § 
2 Abs. 1 des Baugesetzbuches beschlossen, den Bebauungsplan X/24 „Erweiterung Norma Lud-
weiler“ aufzustellen. 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes liegt innerhalb des einfachen Bebau-
ungsplanes „Völklinger Straße“ aus dem Jahr 2012, dessen Ziel das Verbot von Vergnügungsstät-
ten wie Spielhallen, Diskotheken, Bordellen usw. ist. Die Festsetzungen des rechtskräftigen Be-
bauungsplanes bleiben unberührt von der vorliegenden Planung.  

Mit den Planungsarbeiten wurde die ARGUS CONCEPT – Gesellschaft für Lebensraumentwicklung 
mbH, Gerberstraße 25, 66424 Homburg beauftragt. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans X/24 „Erweiterung Norma Ludweiler“ verfolgt die Stadt 
Völklingen folgende Zielvorstellungen: 

 ZIEL UND ZWECKE DER PLANUNG 

1.1.1 Verbesserung der Nahversorgungssituation im Stadtteil Ludweiler 

Die Versorgungssituation im Stadtteil Ludweiler ist durch die Schließung des „Nah und Gut“ Mark-
tes am Friedrich-Ebert-Platz als kritisch einzustufen. Die in Ludweiler ansässigen Lebensmittelan-
bieter sind, mit Ausnahme des Norma-Marktes an der Völklinger Straße, überwiegend kleinere 
Betriebe. Dieser verfügt allerdings mit derzeit ca. 700 m² nicht über eine ausreichende Verkaufs-
fläche.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen werden, den bestehenden Norma-Lebensmittelmarkt in der Völklinger Straße zu Erwei-
tern und die Außenanlage neuzuordnen, um die Versorgung im Stadtteil Ludweiler langfristig zu 
sichern. 

1.1.2 Schaffung von Arbeitsplätzen 

Die Erweiterung des Lebensmittelmarktes ist weiterhin mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in 
noch nicht genau definiertem Umfang verbunden und trägt damit zur Verbesserung der Arbeits-
marktsituation im Stadtteil Ludweiler bei. 

 GRÜNDE FÜR DIE STANDORTWAHL 

1.2.1 Gute Rahmenbedingungen des Mikrostandortes 

Der Vorhabenstandort liegt an der Völklinger Straße in integrierter Lage inmitten des Stadtteils 
Ludweiler. Der Standort ist hervorragend eingebunden in die Versorgungs- und Dienstleistungs-
infrastruktur des Stadtgebietes und ist sowohl mit PKW, ÖPNV als auch fußläufig sehr gut zu er-
reichen. 

Die geplante Neuordnung des Geländes führt zu einer städtebaulichen und gestalterischen Auf-
wertung dieses Bereiches und sichert darüber hinaus die bestehende Versorgungsinfrastruktur 
des Stadtteils langfristig.  

1.2.2 Geringer Erschließungsaufwand 

Da das Plangebiet auch bisher von einem Lebensmittelmarkt genutzt wurde sind die Verkehrser-
schließung und die infrastrukturelle Erschließung bereits vorhanden bzw. können mit geringen 
Mitteln hergestellt werden. 
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BEBAUUNGSPLAN X/24 
„ERWEITERUNG NORMA LUDWEILER“ 
 

A R G U S  C O N C E P T  G es e l l s ch a f t  fü r  L eb en s ra u m en tw ic k l u n g  m b H  
S e i t e  2 

1.2.3 Keine ökologischen Eingriffe 

Da sich das gesamte Planvorhaben an einem vorgenutzten Standort befindet kommt es durch die 
Realisierung der Planung kaum zu zusätzlichen ökologischen Eingriffen. 

2 VERFAHRENSVERLAUF / RECHTSGRUNDLAGEN 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes X/24 „Erweiterung Norma Ludweiler“ erfolgt 
nach den gesetzlichen Vorschriften des BauGB. Seit der BauGB-Novelle im Jahr 2004 bedürfen 
grundsätzlich alle Bauleitpläne nach § 2 Abs. 4 BauGB einer Umweltprüfung einschließlich Um-
weltbericht. Dabei bezieht sich die Umweltprüfung auf das, was nach gegenwärtigem Wissens-
stand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des 
Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann. Das daraus resultierende Ergebnis der 
Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Des Weiteren hat die Gemeinde im Auf-
stellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans nach § 2 a BauGB eine Begründung beizufügen. 
Entsprechend dem Stand des Verfahrens sind in ihr zum einen die Ziele, Zwecke und wesentlichen 
Auswirkungen des Bauleitplans und zum anderen in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 BauGB 
die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange 
des Umweltschutzes darzulegen. Dabei bildet der Umweltbericht einen gesonderten Teil der Be-
gründung. 

Nach § 4 Abs. 1 BauGB sind die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung aufzufordern. An dieses sogenannte „Scoping-Verfahren“ schließt sich das weitere Beteili-
gungsverfahren an. Einen vollständigen Überblick über den Verfahrensablauf geben die Planzeich-
nungen zum Bebauungsplan. 

Der Bebauungsplan X/24 „Erweiterung Norma Ludweiler“ wird unter Berücksichtigung der aktu-
ellen relevanten Bau- und Umweltgesetzgebung erstellt. Die verwendeten gesetzlichen Grundla-
gen sind der entsprechenden Rubrik der Planzeichnung zu entnehmen. 

3 INFORMATIONEN ZUM PLANGEBIET 

 LAGE DES PLANGEBIETS, TOPOGRAPHIE 

Das Plangebiet besitzt eine Größe von ca. 0,41 ha. Es liegt inmitten der Ortslage des Stadtteils 
Ludweiler der Stadt Völklingen und befindet sich südlich der Völklinger Straße in einem Raum, der 
von gemischten Nutzungsstrukturen geprägt ist.  

Das Plangebiet liegt auf einer Höhe zwischen 200 m und 204 m über NN. Bedingt durch die bauli-
che Nutzung und die damit verbundene Geländeüberformung zur Anlage von Stellplätzen ist das 
Plangebiet größtenteils sehr eben ausgebildet. Im Süden steigt das Gelände um ca. 4 m in Richtung 
der Karlsbrunner Straße an. 
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  S e i t e  3 

 

 

Abbildung 1: Lage im Raum (Quelle: Openstreetmap.org) 

 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Parzellen 286/5, 287/5, 287/6, 288/1, 
289/1, 290/6, 291/1 sowie Teile der Parzelle 267/4 in Flur 15 der Gemarkung Ludweiler. 

 

Abbildung 2: Geltungsbereich Plangebiet 

Der in der Örtlichkeit wahrnehmbare Geltungsbereich des Bebauungsplanes lässt sich in etwa wie 
folgt beschreiben: 
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BEBAUUNGSPLAN X/24 
„ERWEITERUNG NORMA LUDWEILER“ 
 

A R G U S  C O N C E P T  G es e l l s ch a f t  fü r  L eb en s ra u m en tw ic k l u n g  m b H  
S e i t e  4 

• Im Norden: durch die Völklinger Straße 

• Im Süden: durch die Karlsbrunner Straße 

• Im Westen: durch die Bebauung und die Grundstücke in der Völklinger Straße Nr. 35 und 
35a 

• Im Osten: durch den Gartenbereich der Wohnbebauung der Völklinger Straße Nr. 25 

 DERZEITIGE SITUATION UND VORHANDENE NUTZUNGEN / UMGEBUNGSNUTZUNG 

Das Plangebiet wird durch den derzeit noch bestehenden Norma-Markt mit angegliederter Bä-
ckereifiliale bestimmt. Dieser besitzt vor dem Gebäude größere Stellplatzflächen.  

 

Abbildung 2 und 3: Derzeit bestehender Norma-Markt (links) und Stellplatzflächen (rechts) (Quelle: ARGUS CONCEPT 
GmbH) 

 

Abbildung 4 und 5: Backerei (links) und Lagerflächen (rechts) (Quelle: ARGUS CONCEPT GmbH) 

Darüber hinaus sind im Plangebiet weitere bauliche Anlagen vorhanden. So befinden sich im Os-
ten das Wohnhaus der Völklinger Straße Nr. 27 mit angrenzendem Gartenbereich und im Westen 
ein weiteres Gebäude. Diese stehen teilweise leer und sind in einem sanierungsbedürftigen Zu-
stand und sollen im Rahmen des Vorhabens abgerissen werden.  

Zudem grenzt unmittelbar an das Gebäude des bestehenden Norma-Marktes im Süden das Wohn-
haus der Karlsbrunner Straße Nr. 20 an. Dieses Gebäude soll bestehen bleiben.  
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  S e i t e  5 

 

Abbildung 6 und 7: Blick auf das Wohngebäude der Völklinger Straße 27 mit brachgefallenem Gartenbereich (links) 
und Gebäude im Westen (rechts) (Quelle: ARGUS CONCEPT GmbH) 

 

Abbildung 8 und 9: Blick auf das Wohngebäude der Karlsbrunner Straße Nr. 20 (Quelle: ARGUS CONCEPT GmbH) 

Des Weiteren verläuft am westlichen Randbereich ein Fußweg durch das Plangebiet, welcher die 
Völklinger Straße mit der Karlsbrunner Straße verbindet. Dieser quert zudem den Lauterbach, wel-
cher verrohrt unter dem Gebäude des Norma-Marktes fließt.  

 

Abbildung 10 und 11: Fußweg im Westen und verrohrter Lauterbach (Quelle: ARGUS CONCEPT GmbH) 

Die Umgebung des Plangebietes weist im Bereich der Völklinger Straße in erster Linie eine ge-
mischte Nutzung aus Gewerbe, Dienstleistungen und Wohnen auf. Entlang der angrenzenden 
Karlsbrunner Straße ist vorwiegend reine Wohnnutzung vorzufinden. 
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Abbildung 12 und 13: Mischnutzung in der Völklinger Straße (links) und Wohnnutzung in der Karlsbrunner Straße 
(rechts) (Quelle: ARGUS CONCEPT GmbH) 

4 VORGABEN FÜR DIE PLANUNG 

 VORGABEN DER RAUMORDNUNG 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Vorgaben der Raumordnung bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen zu berücksichtigen. Die Ziele der Raumordnung werden im Saarland durch den Landesent-
wicklungsplan (LEP), Teilabschnitte „Siedlung“ und „Umwelt“, festgelegt. 

4.1.1 LEP Teilabschnitt „Siedlung“ (Fassung vom 04.07.2006) 

Der Landesentwicklungsplan Siedlung (LEP-Siedlung) schafft die Rahmenbedingungen für einen 
Anpassungsprozess der Siedlungsstruktur des Landes zugunsten einer dauerhaft umweltverträg-
lichen Siedlungsweise. Die wichtigsten Elemente des LEP Siedlung sind: 

• die Festlegung von Zielen für die Wohnsiedlungstätigkeit, 

• die Festlegung von Wohneinheiten-Zielmengen, 

• die Festlegung von Zielen für die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelseinrichtun-
gen. 

Grundlage für die Festlegungen auf Gemeindeebene ist dabei die Einordnung der Kommunen 
nach der Lage in bestimmten Strukturräumen und innerhalb bestimmter Siedlungsachsen sowie 
die Einordnung in das System der ‚Zentralen Orte’. 

Der Stadtteil Ludweiler wird als Nahbereich des Mittelzentrums Völklingen eingestuft.  

Der Stadtteil Ludweiler ist nicht achsengebunden. 

Der LEP Siedlung befasst sich in Kapitel 2.5.2 mit den Zielen für die Ansiedlung, Erweiterung und 
Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen. Die wichtigsten Ziele, die die Stadt Völ-
klingen betreffen, werden im Folgenden zitiert: 

• Zur bedarfsgerechten, verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung soll in allen Lan-
desteilen ein auf den jeweiligen Versorgungsauftrag des Ober-, Mittel oder Grundzent-
rums ausgerichtetes Spektrum von Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen un-
terschiedlicher Größe und Angebotsformen sichergestellt werden. Die Standortgemein-
den sollen dazu im Rahmen der Bauleitplanung an städtebaulich geeigneten Standorten 
in den zentralen Orten Flächenvorsorge für großflächige Einzelhandelseinrichtungen tref-
fen. 

• Großflächige Einzelhandelseinrichtungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) sind nur im Oberzentrum sowie in den Mittel- und Grundzentren zulässig 
(Konzentrationsgebot). 
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• Großflächige Einzelhandelseinrichtungen müssen sich bezüglich Größenordnung und Wa-
rensortiment funktional in die vorgegebene zentralörtliche Versorgungsstruktur einfü-
gen. 

• Der Einzugsbereich der entsprechenden Einzelhandelseinrichtung darf den Verflech-
tungsbereich des betreffenden zentralen Ortes nicht wesentlich überschreiten (Kongru-
enzgebot).  

• Neuansiedlungen, Erweiterungen bzw. Nutzungsänderungen großflächiger Einzelhan-
delseinrichtungen dürfen das Zentrale-Orte-Gefüge des Landes sowie die Funktionsfähig-
keit des jeweiligen zentralen, innerörtlichen Versorgungsbereiches des zentralen Ortes 
(Standortgemeinde) sowie der benachbarten zentralen Orte (Nachbargemeinden) nicht 
beeinträchtigen (Beeinträchtigungsverbot). Dies gilt insbesondere für solche Standortge-
meinden, in denen der Erfolg von städtebaulichen Maßnahmen zur funktionalen Stärkung 
oder Stabilisierung von Stadt und Ortskernen in Frage gestellt wird, z. B. bei städtebauli-
chen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadt- und Dorferneuerungsmaßnah-
men. 

• Großflächige Einzelhandelseinrichtungen sind im engen räumlich-funktionalen Zusam-
menhang mit dem zentralen, innerörtlichen Versorgungsbereich (integrierter Standort) 
des jeweiligen zentralen Ortes innerhalb des Siedlungszusammenhangs zu errichten 
(städtebauliches Integrationsgebot). 

• Standorte für großflächige Einzelhandelseinrichtungen sollen grundsätzlich in das Netz 
des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden werden. 

Bezüglich der Verträglichkeit des Vorhabens am ausgewählten Standort sowie der Übereinstim-
mung mit den Zielen der Raumordnung und der Landesplanung wurde ein Gutachten erstellt (Aus-
wirkungsanalyse Erweiterung des Norma Marktes in Völklingen/Ludweiler, Markt und Standort 
Beratungsgesellschaft mbH, Stand: 02.05.2023), in dem die folgenden Einschätzungen getroffen 
werden: 

„Das Projekt der Erweiterung eines Norma Marktes um 400 qm im Stadtteil Völklingen-Ludweiler 
ist in der begutachteten Größenordnung von 1.100 qm Verkaufsfläche als städtebaulich verträg-
lich zu bewerten. Negative städtebauliche Auswirkungen auf die umliegenden Versorgungsstand-
orte, auf bestehende Magnetbetriebe und zentrale Versorgungsbereiche im Einzugsbereich sind 
nicht zu erwarten.  

Die städtebauliche Integration ist aufgrund der Lage im Siedlungsgebiet der Ortsgemeinde Völklin-
gen, dem Standort innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Nahversorgung und der fußläu-
figen Erreichbarkeit eines großen Teils der Bevölkerung in Ludweiler faktisch gegeben.  

Die Erweiterung des Norma Marktes ist im Sinne einer dezentralisierten und verbrauchernahen 
Versorgungs-qualität in der Stadt Völklingen positiv zu werten. Zudem schafft sie ein besseres und 
moderneres Angebot.  

Für die geplante Erweiterung stehen ausreichend Potenziale im Einzugsbereich zur Verfügung.  

Die städtebauliche Unbedenklichkeit der geplanten Verkaufsflächen ist gutachterlich nachgewie-
sen, so dass das Nichtbeeinträchtigungsgebot in allen untersuchten Gemeinden eingehalten wird. 
Der festgelegte Schwellenwert von 10% für die Bewertung von Einzelhandelsansiedlungen wird in 
keinem Fall überschritten.  

Durch die Erweiterung des Norma Marktes würde ein bestehender Betrieb in Völklingen-Ludweiler 
großflächig werden. Dies wäre durch die Einstufung der Stadt Völklingen als Mittelzentrum im LEP 
Saarland-Teilabschnitt Siedlung abgedeckt. Somit widerspricht das Vorhaben dem Zentralitätsge-
bot (Ziel 57) nicht.  
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Conclusio  

Es sind keine negativen, städtebaulichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche 
oder die bestehenden Versorgungsstandorte bei der geplanten Erweiterung des Norma Marktes 
in Völklingen-Ludweiler zu erwarten. Das Projekt ist in seiner geplanten Größenordnung (1.100 m² 
Verkaufsfläche) und seiner räumlichen Ausprägung als städtebaulich verträglich zu werten. Aus 
gutachterlicher Sicht kann das Vorhaben mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung und den 
Vorgaben des §34 Abs.3 BauGB in Einklang gebracht werden.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung  14: Regional- und landesplanerische Zielerörterung (Auswirkungsanalyse Erweiterung des Norma Marktes 
in Völklingen/Ludweiler, Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH, Stand: 02.05.2023) 
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4.1.2 LEP Teilabschnitt „Umwelt“ (Fassung vom 13.07.2004) 

Gemäß dem Landesentwicklungsplan Teilabschnitt „Umwelt (Vorsorge für Flächennutzung, Um-
weltschutz und Infrastruktur)“ (LEP-Umwelt) vom 13. Juli 2004, zuletzt geändert am 20. Oktober 
2011, liegt das Plangebiet teilweise innerhalb einer „Siedlungsfläche überwiegend Wohnen“. Zu-
dem liegt das Plangebiet an der Völklinger Straße, die als Straßenverbindung des Tertiärnetzes 
gekennzeichnet ist.  

Zudem liegt das Plangebiet innerhalb eines Vorranggebietes für Grundwasserschutz (VW). In Zif-
fer 56 der textlichen Erläuterungen zum LEP Umwelt heißt es: 

„Vorranggebiete für Grundwasserschutz (VW) sind als Wasserschutzgebiete festzusetzen. In VW 
ist das Grundwasser im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung vor nachtteiligen Einwirkun-
gen zu schützen. Eingriffe in Deckschichten sind zu vermeiden. Soweit nachteilige Einwirkungen 
durch unabweisbare Bau- und Infrastrukturmaßnahmen zu befürchten sind, für die keine vertret-
baren Standortalternativen bestehen, ist durch Auflagen sicherzustellen, dass eine Beeinträchti-
gung der Trinkwasserversorgung nicht eintritt.“ 

Dies bedeutet, dass vor allem im Zuge der Baumaßnahmen entsprechende Maßnahmen zum 
Schutz des Grundwassers festzulegen und gegebenenfalls im Rahmen einer ökologischen Baube-
gleitung zu überwachen sind. 

Bei Berücksichtigung der Belange des Grundwasserschutzes steht die Planung nicht im Wider-
spruch zu den Aussagen des Landesentwicklungsplanes.  

Ansonsten trifft der LEP Umwelt keine planungsrelevanten Aussagen für das Gebiet. 

 

Abbildung  15: LEP Umwelt (Auszug) 

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB ist ein Bebauungsplan grundsätzlich aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrücken stellt für 
das Plangebiet gemischte Baufläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 7 BauNVO, 
Grünfläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB sowie Wohnbaufläche gem. § 5 Abs. 1 BauGB dar. 

Damit muss der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zum Bebauungsplan geändert werden. 

Die Teiländerung des Flächennutzungsplanes erfolgt durch den Regionalverband Saarbrücken. 
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Zukünftig wird der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrücken innerhalb des Plan-
gebietes Sonderbaufläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO darstellen. 

 

Abbildung 16: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

 RESTRIKTIONEN FÜR DIE PLANUNG 

Die Bebaubarkeit bzw. sonstige Nutzbarkeit des Plangebietes für bauliche Zwecke wird bereichs-
weise durch Restriktionen bestimmt. Die daraus resultierenden Vorgaben für die Freihaltung von 
Schutz- und Abstandsflächen sowie sonstige Nutzungsbeschränkungen sind bei der Ausweisung 
von Bauflächen zu berücksichtigen und planungsrechtlich zu sichern. Zum derzeitigen Stand sind 
für das Plangebiet folgende Restriktionen bekannt: 

4.3.1 Schutzabstand Bachlauf 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich unter dem bestehenden Gebäude verlaufend ein voll-
ständig verrohrtes Fließgewässer. Es handelt sich hierbei um den Lauterbach, ein Gewässer dritter 
Ordnung.  

Gem. § 56 Abs. 3 SWG sind Gewässerrandstreifen naturnah zu bewirtschaften. Dies bedeutet, 
dass außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein Schutzabstand von 10 m gemessen 
von der Uferlinie, innerhalb der bebauten Ortslage ein Schutzabstand von 5 m einzuhalten ist. Die 
Errichtung baulicher Anlagen ist innerhalb des Schutzstreifens nicht zulässig, außer die Anlagen 
sind standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich.  

Bestehende bauliche Anlagen genießen Bestandsschutz.  

Der Schutzabstand von 5 m zum Lauterbach (gemessen ab Uferlinie) wird nachrichtlich in den 
Bebauungsplan übernommen. 

Bezüglich des vorhandenen Gewässers wurde ein Gutachten erstellt, welches bereits mit dem 
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz abgestimmt wurde und zu folgendem Ergebnis kommt: 

„Gemäß § 56 (3) Nummer 2 a) SWG ist ein Schutzabstand von mindestens 5 Metern, gemessen 
von der Uferlinie, für die Errichtung von baulichen Anlagen einzuhalten. Der Gewässerrandstreifen 
ist naturnah zu bewirtschaften, um die ökologische Funktion des Gewässers nicht negativ zu be-
einflussen und Schadstoffeinträge zu vermindern. In § 56 (4) heißt es weiterhin: „Ausgebaute Ge-
wässer sind in dem Zustand zu erhalten, in den sie durch den Ausbau versetzt worden sind, es sei 
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denn, dass das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz die Erhaltung dieses Zustandes aus öko-
logischen und landschaftsgestalterischen Gründen nicht mehr für erforderlich hält.“ 

Der Lauterbach ist im Geltungsbereich verrohrt. Dieser Zustand bleibt erhalten. Direkt oberhalb 
der Verrohrung (innerhalb des Schutzabstandes) befindet sich der bestehende Norma-Markt. Die-
ser genießt Bestandsschutz, wie bereits in der Stellungnahme des LUA festgehalten wurde. Ein 
Gewässerrandstreifen und ein Ufer, im Sinne von § 56 (3) liegen hier nicht vor. Durch die Verroh-
rung kann sich eine bauliche Anlage weder auf die ökologische Funktion noch auf den Schadstof-
feintrag auswirken und eine naturnahe Bewirtschaftung ist ausgeschlossen. Demnach sind beide 
Varianten diesbezüglich als unkritisch einzustufen, auch wenn die Variante 1 einen Abriss des Be-
standsgebäudes und Teilneubau an gleicher Stelle vorsieht. Für den Neubau ist nachzuweisen, dass 
die Verrohrung der Belastung standhalten kann. 

Entlang des frei liegenden Abschnittes des Lauterbaches ist der Schutzabstand von 5 Metern ge-
nerell einzuhalten. Die aktuelle Bebauung genießt ebenfalls Bestandsschutz, dieser geht allerdings 
mit dessen Abriss verloren. Dies betrifft zum einen die geplanten Stellflächen entlang des Lauter-
bach im südwestlichen Geltungsbereich in beiden Varianten, sowie den nordöstlichen Bereich. Dort 
schneidet in der Variante 1 ein Teil des Neubaus den Schutzstreifen, in Variante zwei sind dort zwei 
Stellflächen betroffen (siehe Anlage 2.1 und 2.2). Allerdings ist der Lauterbach im gesamten Be-
reich des Ludweiler Zentrums bereits stark durch den Ausbau geprägt und befindet sich nicht in 
einem naturnahen Zustand. Somit ist auch in den betroffenen Bereichen eine Unterschreitung des 
Schutzabstandes denkbar. Bei allen Varianten ist zu gewährleisten, dass die Gemeinde die erfor-
derlichen Unterhaltungsmaßnahmen am Lauterbach weiter ungehindert durchführen kann.“  Fili-
alerweiterung, Völklingen-Ludweiler -Retentionsgutachten, CP Beratende Ingenieure GmbH & Co. 
KG (Mai 2024) 

Somit ist eine Bebauung innerhalb des verrohrten Bereiches möglich.  

4.3.2 Immissionsschutz 

Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sons-
tige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden, d.h. zumindest auf das ge-
setzlich zulässige Maß reduziert werden. 

Der Schutz der angrenzenden Wohnbebauung vor dem vom Lebensmittelmarkt ausgehenden 
Lärm (Verkehr auf den Stellplätzen, Anlieferverkehr) ist unter Berücksichtigung der bereits beste-
henden Vorbelastungen sicherzustellen. 

4.3.3 Geplantes Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone III eines geplanten Wasserschutzgebietes. 

4.3.4 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb eines Überschwemmungsgebietes. 

Überschwemmungsgebiete sind gem. § 76 Abs. 1 WHG „Gebiete zwischen oberirdischen Gewäs-
sern und Deichen oder Hochufern und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen 
Gewässers überschwemmt oder durchflossen oder die für Hochwasserentlastung oder Rückhal-
tung beansprucht werden.“  

Diese werden durch die Landesregierung mittels Rechtsverordnung festgesetzt und umfassen im 
Saarland gem. § 76 Abs. 2 i.V.m. § 79 Abs. 2 SWG mindestens die Gebiete innerhalb von ermittel-
ten Risikogebieten oder nach § 73 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 zugeordneten Gebieten, in denen 
ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist sowie die zur Hochwas-
serentlastung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete. 
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In festgesetzten Überschwemmungsgebieten hat die Kommune bei der Aufstellung, Änderung 
und Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 des BauGB 
zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 des BauGB insbesondere zu berücksichtigen: 

• die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger 

• die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 

• die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

Im Bemessungswasserfall HQ100 stellt sich ein Wasserstand von 196,43 m ü NN ein, gem. Hoch-
wassergefahrenkarten entspricht dies Wasserständen bis 0,5 m über Gelände.  

Hochwasserschutzeinrichtungen bestehen in diesem Bereich nicht. Auf Grund der Lage des be-
reits bestehenden Gebäudes auf der Verrohrung des Lauterbachs werden keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf Oberlieger und Unterlieger erwartet. 

Im Bebauungsplan müssen Ausgleichsflächen für den entstehenden Retentionsraumverlust durch 
die Erweiterung ausgewiesen werden. 

Für das geplante Gebäude findet im ÜSG im Baugenehmigungsverfahren der § 78 (5) WHG An-
wendung. Hiernach kann die Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen nur genehmigt 
werden, wenn im Einzelfall das Vorhaben 

• die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird und der Ver-
lust von verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgegli-
chen wird 

• den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

• den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt  

• und hochwasserangepasst ausgeführt wird.  

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 sind auch die Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft zu berücksichtigen.  

 VERWENDETE FACHGUTACHTEN 

Im Zuge der Ermittlung und Zusammenstellung des Abwägungsmaterials werden als Grundlage 
für den Bebauungsplan und die dazugehörige Begründung zum jetzigen Zeitpunkt auf folgende 
Fachgutachten und Fachinformationen zurückgegriffen: 

• Auswirkungsanalyse Erweiterung des Norma Marktes in Völklingen/Ludweiler (Markt 
und Standort Beratungsgesellschaft mbH, Stand: 02.05.2023) 

5 PLANFESTSETZUNGEN 

 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

5.1.1 Sonstiges Sondergebiet "Lebensmittelmarkt" (SOEZ) Analog gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Festsetzung 

siehe Planzeichnung 

Sonstiges Sondergebiet "Lebensmittelmarkt" (SOEZ) Analog gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Im Sonstigen Sondergebiet „Lebensmittelmarkt“ (SOEZ) sind großflächige Lebensmittelmärkte mit 
nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten bis zu einer Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,2944 
und einer Mindestverkaufsfläche von 800 m² zulässig. 
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Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente wird auf maximal 10% der gesamten Ver-
kaufsfläche des jeweiligen Lebensmittelmarktes beschränkt. 

Die Definition der nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimente erfolgt nach der Sorti-
mentsliste der Interkommunale Zentren- und Einzelhandelsuntersuchung für den Regionalver-
band Saarbrücken von Juni 2017, wie folgt: 

 

Im sonstigen Sondergebiet „Lebensmittelmarkt“ (SOEZ) sind darüber hinaus zulässig: 

1. Lagerräume, Funktions- und Nebenräume, Verwaltungsräume, Aufenthalts-/ Sozial-
räume für Personal 

2. Nebenanlagen 
3. Stellplätze 
4. Einkaufswagenboxen 
5. Werbeanlagen 
6. Abfallpresse, Wertstoff- und Abfallbehälter 
7. alle sonstigen für den ordnungsgemäßen Betrieb des Lebensmittelmarktes erforderli-

chen Einrichtungen 
8. Ladestationen für Elektromobile 
9. mobiler Verkaufsstand 
10. Fahrradstellplätze 
11. Ein Wohnhaus 

Hinweis: Die Verkaufsflächenzahl (VKZ) bezieht sich auf die Größe des Sondergebietes von 3.736 
m². Aus der festgesetzten VKZ ergibt sich eine maximal zulässige Verkaufsfläche von insgesamt 
1.100 m² im Sondergebiet. 

Erklärung / Begründung  

Sondergebiete sind stets dann in einem Bebauungsplan festzusetzen, wenn sich ein solches Ge-
biet von den „üblichen“ Baugebieten nach § 2 bis 9 der BauNVO unterscheidet. Die BauNVO kennt 
nur zwei Kategorien von Sondergebieten, solche die der Erholung dienen (§ 10 BauNVO) und sons-
tige Sondergebiete (§ 11 BauNVO). Der § 11 BauNVO führt entsprechende sonstige Sondergebiete 
beispielhaft auf. Genannt werden hierbei ausdrücklich auch Einkaufszentren und großflächigen 
Einzelhandel. 

In § 11 Abs. 3 führt die BauNVO weiter aus: 
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„Einkaufszentren,  

großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung 
der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung nicht nur unwesentlich auswirken können,  

sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher und 
auf die Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichneten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind,  

sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig.” 

Nach der Rechtsprechung ist für die Beurteilung der Großflächigkeit nicht das Verhältnis des an-
gebotenen Warensortimentes zum Platzbedarf maßgebend, sondern eine absolute Geschossflä-
che von 1.200 qm. Dies entspricht einer Verkaufsfläche von ca. 800 qm. 

Unter Verkaufsfläche versteht man die Fläche, die dem Verkauf dient, einschließlich der Gänge 
und Treppen in den Verkaufsräumen, Standflächen, Kassenzonen und Auslageflächen, soweit sie 
dem Kunden zugänglich sind. 

Diese Festsetzung soll eines Sonstigen Sondergebietes soll im vorliegenden Bebauungsplan auf-
genommen werden, um die geplanten Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen realisieren zu kön-
nen. Die Verkaufsfläche soll dabei von derzeit 700 m² auf 1.100 m² erweitert werden. 

Zur Gewährleistung der Raumverträglichkeit und Anpassung der Ziele der Raumordnung gemäß § 
1 Abs. 4 BauGB legt der Bebauungsplan die zulässigen Sortimente und die maximale Verkaufsflä-
che für die einzelnen Sortimente fest. Hierbei wird auch das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
des Regionalverbandes Saarbrücken und die darin enthaltende Sortimentsliste in die Planung ein-
gestellt. 

Zusätzlich werden im Nutzungskatalog des Sondergebietes noch die weiteren für die Funktionsfä-
higkeit der Märkte erforderlichen Nebenanlagen (wie z.B. Stellplätze und Werbeanlagen) zugelas-
sen sowie ein Wohnhaus. 

 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

Das Maß der baulichen Nutzung ist ein die städtebauliche Entwicklung entscheidend prägendes 
Element. So bestimmen Höhe, Dichte und Art der Bebauung das äußere Erscheinungsbild und ha-
ben gleichzeitig auch Auswirkungen auf den Flächenverbrauch. Die Nutzungsschablone enthält 
die Werte über das Maß der baulichen Nutzung und gilt für die zusammenhängend dargestellten 
überbaubaren Flächen. Zum Maß der baulichen Nutzung werden folgende Festsetzungen getrof-
fen: 

1.1.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

Festsetzung 

siehe Nutzungsschablone 

Im Sonstigen Sondergebiet wird eine Höhe baulicher Anlagen festgesetzt von: 

GH = 10 m 

Die Gebäudehöhe wird ermittelt über den Abstand zwischen dem höchsten Gebäudepunkt (Ober-
kante Gebäude) und der Oberkante der Straßenachse der Völklinger Straße, gemessen in der je-
weiligen Wandmitte, senkrecht zur Straße. 

Von der Höhenbegrenzung ausgenommen sind alle nachgeordneten Anlagen, Betriebsvorrichtun-
gen und technischen Aufbauten, die zur Aufrechterhaltung der Nutzungen erforderlich sind. 
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Erklärung / Begründung 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eine untere und eine 
obere Bezugshöhe erforderlich, um die Höhe der baulichen Anlagen eindeutig bestimmen zu kön-
nen. Die festgesetzte Höhe entspricht den für derartige Märkte üblichen Maßen und gewährleis-
tet eine gute Einbindung des Baukörpers in das Orts- und Landschaftsbild.  

5.2.1 Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 1 BauNVO) 

Festsetzung 

siehe Nutzungsschablone 

Im Sonstigen Sondergebiet wird eine GRZ von 0,95 festgesetzt. 

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind die Grundflächen von: 

• Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 

• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 

• baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird,    

mitzurechnen. 

Erklärung / Begründung 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt die zulässige Grundfläche je Quadratmeter Grundstückfläche an. 
Unter der zulässigen Grundfläche versteht man gem. § 19 Abs. 2 BauNVO den Teil des Grund-
stücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Dabei sind aus Gründen des Boden-
schutzes nicht nur die Grundflächen der Hautgebäude anzurechnen, sondern auch die Grundflä-
chen von Garagen, Stellplätzen und den zugehörigen Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche. 

Nach § 17 Abs. 1 BauNVO beträgt die empfohlene Obergrenze der GRZ in Sondergebieten 0,8. Im 
vorliegenden Fall wird allerdings eine GRZ von 0,95 festgesetzt und damit ein Wert, der über der 
o.g. Obergrenze von 0,8 liegt. Gem. § 19 Abs. 4 BauNVO kann von dieser Obergrenze abgesehen 
werden, wenn diese Überschreitung nur geringfügige Auswirkungen auf die natürlichen Funktio-
nen des Bodens hat und die Einhaltung der Obergrenze zu einer wesentlichen Erschwerung der 
zweckentsprechenden Grundstücksausnutzung führt. 

Beide Ausnahmegründe können aus folgenden Gründen bejaht werden: 

• Weite Teile des Plangebietes sind derzeit bereits vollständig versiegelt. Im Plangebiet gibt 
es bis auf wenige Restgrünflächen keinerlei unversiegelte Bereiche. Bei den Restgrünflä-
chen handelt es sich um kleinere, stark anthropogen überformte Bereiche. 

• Im Plangebiet stehen keine natürlichen Böden mehr an, die auch entsprechende Boden-
funktionen übernehmen können. 

• Die räumliche Situation des Grundstücks mit einer beengten Lage zwischen zwei Straßen 
und der Nachbarbebauung sowie die Notwendigkeit des Nachweises ausreichender Stell-
platzflächen erlauben nur bei einer Überschreitung der GRZ bis 0,95 eine zweckentspre-
chende Grundstücksausnutzung. 

 

 

 

 

24 von 86 in Zusammenstellung



BEBAUUNGSPLAN X/24 
„ERWEITERUNG NORMA LUDWEILER“ 
 

A R G U S  C O N C E P T  G es e l l s ch a f t  fü r  L eb en s ra u m en tw ic k l u n g  m b H  
S e i t e  16 

 BAUWEISE (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB, § 22 BAUNVO) 

Festsetzung 

siehe Nutzungsschablone 

Im Sondergebiet wird eine abweichende Bauweise entsprechend § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. 
Gebäudelängen über 50 m sind zulässig.  

Erklärung / Begründung 

Mit der Bauweise wird festgelegt, wie bauliche Anlagen auf den Grundstücksflächen anzuordnen 
sind. Die BauNVO unterscheidet dabei folgende Bauweisen: 

• offene Bauweise: Gebäude mit einer Länge bis 50 m sind mit Grenzabstand zu errichten 

• geschlossene Bauweise: Gebäude werden ohne seitlichen Grenzabstand errichtet 

• abweichende Bauweise: Bauweise ist weder als offen noch als geschlossen zu bezeichnen 

Zur bestmöglichen Grundstücksausnutzung bei den beengten Verhältnissen im Plangebiet und 
aufgrund der Notwendigkeit der Unterschreitung von Abstandsflächen bzw. des Bauens auf die 
Grundstücksgrenze, wird eine abweichende Bauweise festgesetzt.  

 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 BAUNVO) 

Festsetzung 

siehe Planzeichnung 

Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen im vorliegenden Bebau-
ungsplan durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt, die dem Plan zu entnehmen sind. 

Erklärung / Begründung 

Mit der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche werden die bebaubaren Bereiche des 
Grundstücks definiert, die bis zu dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung bebaut werden 
dürfen. Die Festsetzung einer Baugrenze bedeutet gem. der Definition gem. § 23 Abs. 3 BauNVO: 

”Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.” 

Die Baugrenzen orientieren sich im Bereich des Plangebietes hierbei an den konkreten Anforde-
rungen des Vorhabens. 

 VERKEHR 

5.5.1 Verkehrliche Konzeption  

Verkehrsanbindung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt zentral zwischen der Völklinger Straße und der Karlsbrunner Straße. Die Völ-
klinger Straße stellt die Anbindung an die Autobahn A620 sicher. Somit ist das Plangebiet gut an 
das örtliche und überörtliche Straßennetz angeschlossen. 

Ruhender Verkehr 

Für den ruhenden Verkehr sind innerhalb des Plangebietes aufgrund der Vornutzung bereits eine 
Reihe von Stellplätzen vor dem bestehenden Gebäude vorhanden. Mit den Umbau- und Erweite-
rungsmaßnahmen werden diese Stellplätze neu geordnet und erweitert.  
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ÖPNV 

Auch für die nichtmotorisierten Mitarbeiter und Kunden ist das Planungsgebiet hervorragend an-
gebunden. So ist das Planungsgebiet in geringer Entfernung der Bushaltestellen „Ludweiler Brü-
cke“ und „Ludweiler Kirche“ in der Völklinger Straße gelegen.  

Fußläufige Anbindung 

Das Planungsgebiet ist darüber hinaus über die straßenbegleitenden Fußwege der umliegenden 
Straßen sehr gut fußläufig zu erreichen. Zudem verläuft ein bestehender Fußweg durch das Plan-
gebiet, der die Völklinger Straße mit der Karlsbrunner Straße verbindet. 

5.5.2 Festsetzungen zur Umsetzung der Verkehrskonzeption 

Für den Themenbereich Verkehr trifft der Bebauungsplan folgende Festsetzungen: 

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

siehe Planzeichnung 

Gem. § 12 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass Stellplätze, Garagen und Carports im gesamten 

Plangebiet innerhalb der überbaubaren Flächen sowie den hierfür festgesetzten Flächen zulässig 
sind. 

Anlagen zur Energieerzeugung sind i.V.m. § 14 Abs. 2 BauNVO im gesamten Plangebiet zulässig. 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und Anschluss anderer Flächen an die Ver-
kehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

siehe Planzeichnung 

hier: Fußweg zur Karlsbrunner Straße 

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird ein Ein- und Ausfahrtsbereich zur Völ-
klinger Straße festgesetzt. 

 VER- UND ENTSORGUNG  

5.6.1 Allgemeine Konzeption 

Alle für das Plangebiet notwendigen Anschlüsse an Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom, 
Abwasser, Telekommunikation) bereits vorhanden, für Neubauten müssen lediglich die jeweiligen 
Hausanschlüsse hergestellt werden. 

5.6.2 Wasser-, Strom- und Gasversorgung 

Die Wasserversorgung, im Planungsgebiet erfolgt durch den Wasserzweckverband Warndt. Die 
Strom- und Gasversorgung erfolgt durch die Stadtwerke Völklingen. Neubauten können, wie oben 
beschrieben, ohne Probleme an das bestehende Netz angeschlossen werden. 

5.6.3 Abwasserentsorgung 

Träger der Abwasserentsorgung ist die Stadt Völklingen. Auch hier müssen lediglich die Hausan-
schlüsse für Neubauten hergestellt werden. 

5.6.4 Festsetzungen zur Ver- und Entsorgung 

Für den Bereich der Ver- und Entsorgung trifft der Vorhabenbezogene Bebauungsplan folgende 
Festsetzungen: 
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 GRÜN- UND LANDSCHAFTSPLANUNG 

5.7.1 Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

Festsetzung 

siehe Planzeichnung 

hier: Lauterbach (verrohrt) 

Erklärung / Begründung  

Diese Festsetzung dient der Sicherung der bestehenden Wasserflächen.  

5.7.2 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs.1 Nr. 25a BauGB) 

Festsetzung 

P1: Nicht überbaute Grundstücksflächen 

Alle nicht überbauten Grundstücksflächen im Plangebiet, die nicht für Zufahrten, Umfahrten, 
Stellplätze oder Nebenanlagen benötigt werden, sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu 
pflegen.     

P2: Stellplatzbegrünung 

Im Bereich von Stellplätzen im Plangebiet ist je 8 Stellplätze mindestens ein standortgerechter 
Großbaum (16 cm Stammumfang in 1 m Höhe gemessen) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Pro Baumstandort ist nach Maßgabe der DIN 18 916 eine offene Fläche von mindestens 6 m² und 
16 m² Grundfläche des durchwurzelbaren Raumes mit einer Tiefe von mindestens 80 cm vorzu-
halten. Zur optimalen Entfaltung der Funktionalität der Gehölzstrukturen sind zur Anpflanzung 
nur standortgerechte Arten zu verwenden.  

P3: Dachbegrünung 

Im Sondergebiet sind die Dachflächen von Gebäuden mit einer Dachneigung von weniger als 15 
Grad dauerhaft und flächendeckend extensiv zu begrünen (Mindestsubstrathöhe von 10 cm, so-
fern dies statisch auf dem Marktgebäude vertretbar ist). Ausnahmen von der flächendeckenden 
Dachbegrünungspflicht können zugelassen werden, wenn diese im Widerspruch zum Nutzungs-
zweck steht (z. B. bei Dachflächen für Belichtungszwecke; Flächen mit erforderlichen technischen 
Aufbauten). Die Nutzung von Photovoltaik auf den Dachflächen stellt keine solche Ausnahme dar. 
Bei der Kombinierung von PV-Anlagen und Dachbegrünung sind geringere Substrathöhen als 10 
cm zulässig. 

P4: Baumreihe 

Innerhalb der mit P4 gekennzeichneten Fläche ist eine Baumreihe mit mindestens 7 Laubbaum-
hochstämmen anzupflanzen. 

P5: Randeingrünung 

In den entsprechend mit P5 gekennzeichneten Flächen sind dichte Gehölzpflanzung mit Sträu-
chern zu pflanzen und zu unterhalten und als Gebüsch zu entwickeln. Hierzu sind hier heimische, 
standortgerechte Sträucher im Pflanzraster 1 m x 1 m  anzupflanzen und dauerhaft zu sichern. Die 
festgesetzten Gehölzpflanzungen sind extensiv zu unterhalten und zu pflegen. Abgestorbene Ge-
hölze sind zu ersetzen. 
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P6: Erhalt von Gehölzen 

Innerhalb der mit P6 gekennzeichneten Fläche sind die vorhandenen Gehölze zu erhalten und zu 
schützen. Die Gebüsche nördlich des Lauterbaches sind entsprechend der Abgrenzung in der Plan-
zeichnung durch natürliche Sukzession zu erweitern. 

Für alle Pflanzmaßnahmen sind die DIN 18916 sowie die DIN 18920 und die FLL-Empfehlungen 
für Baumpflanzungen entsprechend zu beachten und es sind gebietsheimische Gehölze mit der 
regionalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem 
„Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ (BMU, Januar 2012) zu verwenden. Die fol-
gende Artenliste stellt daher lediglich eine beispielhafte Auswahl der zu pflanzenden Gehölze 
dar: 
 
Pflanzliste Laubbaumhochstämme (Beispiele) 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 
Bergulme (Ulmus glabra) 
Bruch-Weide (Salix fragilis) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Feld-Ahorn (Acer campestre) 
Feld-Ulme (Ulmus minor) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 
Silber-Weide (Salix alba) 
Sommer-Linde (Tilia platyphyllos) 
Spitz-Ahorn (Acer planaoides) 
Stiel-Eiche (Quercus robur) 
Vogel-Kirsche (Prunus avium) 

 
Pflanzliste Sträucher 
Brombeere (Rubus fruticosus agg.) 
Bruch-Weide (Salix fragilis) 
Echter Faulbaum (Rhamnus frangula) 
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) 
Hasel (Corylus avellana) 
Hundsrose (Rosa canina) 
Korbweide (Salix viminalis) 
Kratzbeere (Rubus caesius) 
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Sal-Weide (Salix caprea) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Silberweide (Salix alba) 
Traubenkirsche (Prunus padus) 
Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata) 
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Pflanzqualität 

Zur schnelleren Wirksamkeit der Anpflanzungen im Sinne einer besseren Einbindung des Pla-
nungsraumes ins Landschaftsbild werden folgende Mindest-Qualitätsstandards an die Pflanzun-
gen gestellt. Die Pflanzqualität hat daher den Mindeststandards der FLL (Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau e.V., Bonn) zu entsprechen: 

- Hochstämme: 3xv., StU 12-14 cm 
- Heister: 2xv, ab 100 m 
- Sträucher: 2 Tr; ab 60 cm 

  Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB. 

Erklärung / Begründung  

Die Eingrünung des Plangebiets durch verschiedene Gehölzstrukturen bzw. der Erhalt der vorhan-
denen Grünflächen ist eine der wichtigsten grünordnerischen und landschaftsökologischen Maß-
nahmen zur Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes und für den naturschutzfachlichen Aus-
gleich. 

Durch die Eingrünung des Plangebietes innerhalb der Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB 
werden die nicht überbaubaren Flächen ökologisch aufgewertet. Diese Gehölze können für stö-
rungsunempfindliche Tiere als Lebensraum genutzt werden. Die Durchgrünung der Stellplatzflä-
chen sowie deren randliche Einfassung bilden zudem eine gestalterisch attraktive Aufwertung des 
Plangebietes sowie eine Fassung des Stellplatz- und Straßenraumes. 

Durch den Erhalt der Gehölze entlang des Lauterbaches bleibt hier die ökologische Funktion sowie 
ein Rückzugs- und Lebensraum störungsunempfindlicher Tierarten erhalten.  

Zudem sollen Einzelbäume entlang der Völklinger Straße angepflanzt werden. Die Einzelbäume 
fügen sich attraktiv in das Stadtbild ein, da sie eine Baumreihe bilden und das Plangebiet optisch 
von der Völklinger Straße trennen. 

Die Dachbegrünung verfolgt in erster Linie klimaökologische Ziele und dient der Niederschlags-
wasserrückhaltung. 

Alle Gehölzstrukturen im Plangebiet tragen zur Ausfilterung von Luftschadstoffen sowie zur Ver-
besserung des Mikroklimas durch Windschutz, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und Herabsetzung 
sommerlicher Temperaturen um mehrere Grad Celsius durch Beschattung und Transpirationsküh-
lung bei. 

Für sämtliche Pflanzmaßnahmen wird festgesetzt, dass heimische, standortgerechte Gehölze zu 
verwenden sind. Diese stehen in enger Wechselbeziehung zu den hier natürlicherweise vorkom-
menden Tierarten. Durch die Pflanzqualitäten werden Mindeststandards für die anzupflanzenden 
Gehölze vorgegeben, um die beabsichtigten Wirkungen schnellstmöglich zu erzielen. 

 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH (§ 9 ABS.7 BAUGB) 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der Planzeich-
nung zu entnehmen. 

 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN / GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 ABS. 4 BAUGB 
I.V.M. § 85 LBO) 

5.9.1 Solarenergie 

Innerhalb des Plangebietes sind die nutzbaren Dachflächen von Neubauten zu mindestens 50 % 
mit Photovoltaikmodulen auszustatten. 
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 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN NACH § 9 ABS. 6 BAUGB  

In die verbindliche Bauleitplanung sind Festsetzungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
getroffen sind, nachrichtlich zu übernehmen. Gleiches gilt für Denkmäler nach Landesrecht. Sol-
che Festsetzungen sind getroffen, wenn sie mit Außenwirkung rechtsverbindlich sind und für sich 
aus ihrer eigenen Rechtsgrundlage heraus gelten, ohne dass sie einer Festsetzung im Bebauungs-
plan bedürfen.  

Nachrichtliche Übernahmen brauchen nur in einem Umfang zu erfolgen, soweit sie zum Verständ-
nis des Bebauungsplanes oder für die städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig 
oder zweckmäßig sind. Folgende nachrichtlichen Übernahmen werden daher in den Bebauungs-
plan übernommen:  

5.10.1 Schutzabstand Bachlauf (§ 56 Abs. 3 SWG)  

siehe Planzeichnung 

hier: Schutzstreifen von 5,0 m Breite zum Lauterbach, gemessen ab Uferlinie. 

Im Bereich des unverrohrten Lauterbaches ein Schutzabstand von 5 Metern zur Uferlinie einzu-
halten. Dies betrifft nicht den verrohrten Abschnitt. 

Aufgrund der Lage zum Gewässer ist der gemäß § 56 Saarländisches Wassergesetz (SWG) festge-
setzte Gewässerrandstreifen einzuhalten. Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist 
die Errichtung baulicher Anlagen bis zu fünf Metern, gemessen von der Uferlinie, unzulässig. Aus-
genommen hiervon sind standortgebundene oder wasserwirtschaftlich erforderliche bauliche An-
lagen. Innerhalb dieses Gewässerrandstreifens ist außerdem eine ackerbauliche und erwerbsgärt-
nerische Nutzung, die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie mineralischem Dünger und 
das Aufstellen von Zäunen u. a. verboten. 

Eine Ausnahme stellen bestehende Gebäude und Wegeflächen dar, diese genießen Bestand-
schutz. 

5.10.2 Überschwemmungsgebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb des festgesetzten Überschwem-
mungsgebietes (ÜSG) des Lauterbachs. In festgesetzten Überschwemmungsgebieten hat die Kom-
mune bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 
30 Abs. 1 und 2 oder § 34 des BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 des 
BauGB insbesondere zu berücksichtigen: 

• die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger 

• die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 

• die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

Im Bemessungswasserfall HQ100 stellt sich ein Wasserstand von 196,43 m ü NN ein, gem. Hoch-
wassergefahrenkarten entspricht dies Wasserständen bis 0,5 m über Gelände.  

Für geplante Gebäude im ÜSG findet im Baugenehmigungsverfahren der § 78 (5) WHG Anwen-
dung. Hiernach kann die Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen nur genehmigt wer-
den, wenn im Einzelfall das Vorhaben 

• die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird und der Ver-
lust von verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgegli-
chen wird 

• den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

• den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt  
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• und hochwasserangepasst ausgeführt wird.  

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 sind auch die Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft zu berücksichtigen.  

 HINWEISE 

5.11.1 Denkmalschutz 

Die Vorschriften des Saarländischen Denkmalschutzes sind zu beachten und einzuhalten. 

5.11.2 Baumpflanzungen 

Das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ist bei den Baumpflanzungen zu beachten. 
Bei der Ausführung der Erdarbeiten oder Baumaßnahmen müssen die Richtlinien der DIN 18920 
“Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ beachtet 
werden. Weiterhin ist das DVGW-Regelwerk GW 125 “Baumpflanzungen im Bereich unterirdi-
scher Versorgungsanlagen“ bei der Planung zu beachten, um Schäden an Versorgungsleitungen 
auszuschließen. 

5.11.3 Artenschutzrechtliche Hinweise 

Entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG sind erforderliche Rodungs- und Rückschnittarbeiten im Zeit-
raum zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar des Folgejahres durchzuführen. 

Bei Rodungsarbeiten sind, um die artenschutzrechtlichen Vorschriften (insb. §§ 19 u. 44) des 
BNatSchG einzuhalten, im Vorfeld der Rodung von Bäumen und/oder Hecken diese Strukturen 
auf das Vorhandensein (auch aktuell unbesetzter) Fortpflanzungsstätten besonders u./o. streng 
geschützter Arten i.S.d. § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14 BNatSchG zu überprüfen und gegebenenfalls ge-
eignete Schutzmaßnahmen zu planen und umzusetzen. 

Bei Sanierungsarbeiten und vor Beginn der Baumaßnahmen (Abrissarbeiten) sind die Gebäude auf 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten relevanter Tierarten (u.a. Vögel und Fledermäuse) von qualifi-
ziertem Personal abzusuchen und gegebenenfalls entsprechende Vorkommen dem LUA (Fachbe-
reich 3.1) mitzuteilen. 

5.11.4 Einhaltung der Grenzabstände 

Bei der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern entlang von Grundstücksgrenzen sind die Grenz-
abstände gemäß dem Saarländischen Nachbarrechtsgesetz zu beachten. 

5.11.5 Gebiets- und anlagenbezogener Grundwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone III eines geplanten Wasserschutzgebietes. 
Somit ist hier die Errichtung von Erdwärmepumpenanlagen nicht genehmigungsfähig, da die be-
absichtigte Niederbringung von Geothermiebohrungen einen Eingriff in den Untergrund darstellt, 
welche nicht mit dem Trinkwasserschutz vereinbar ist. Werden Fundamente bzw. Kellergeschosse 
in das Grundwasser eingebracht, liegt ein Benutzungstatbestand im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vor, der gemäß § 8 Abs. 1 WHG der Erlaubnis nach § 10 WHG be-
darf. Gleiches gilt für Gründungsarbeiten mittels Bohrpfählen. 

Für die Ausführung vorgesehener Sauberkeits-, Trag- oder Dränschichten, für die Verfüllung von 
Arbeitsräumen (Kanalgräben, Baugruben usw.) sowie für den Unter- und Oberbau von Verkehrs- 
und Parkflächen darf nur Material verwendet werden, das keine auslaugbaren wassergefährden-
den Bestandteile enthält (geeignetes Naturmaterial) bzw. Material, das die Vorgaben der Ersatz-
baustoffverordnung einhält. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass, sobald eine Offenlegung des Wasserschutzgebietes erfolgt, die 
Vorgaben des § 49 AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen) zu beachten sind. 

Des Weiteren befindet sich der Geltungsbereich im Vorranggebiet für Grundwasserschutz (VW). 
Vorranggebiete für Grundwasserschutz sind räumliche Maßnahmenschwerpunkte für die Er-
schließung und Sicherung von Grundwasser, die geeignet sind, übergeordnete, landesplanerische 
Zielsetzungen (z.B. hinsichtlich der Siedlungsstruktur) zu erreichen und zu stützen. In VW ist das 
Grundwasser im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu 
schützen. Eingriffe in Deckschichten sind zu vermeiden. Soweit nachteilige Einwirkungen durch 
unabweisbare Bau- und Infrastrukturmaßnahmen zu befürchten sind, für die keine vertretbaren 
Standortalternativen bestehen, ist durch Auflagen sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung der 
Trinkwasserversorgung nicht eintritt.  

5.11.6 Telekommunikationsanlagen 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommu-
nikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) 
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere 
müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse so-
weit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefah-
ren werden können. 

Zudem befinden sich im Planbereich Telekommunikationsanlagen der Vodafone GmbH. 

5.11.7 Hochwasserangepasstes Bauen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt bereichsweise innerhalb eines Überschwem-
mungsgebietes. Es wird empfohlen in diesen Bereichen eine hochwasserangepasste Bauweise zu 
wählen. Entsprechende Hinweise und Empfehlungen zur hochwasserangepassten Bauweise fin-
den betroffene Bürger, Grundstücks- und Immobilienbesitzer in der Hochwasserschutzfibel des 
Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Generell umfasst die bauliche 
Hochwasservorsorge drei Strategien: Ausweichen, Widerstehen und Anpassen. Ein ganzheitliches 
Konzept sollte alle drei Aspekte berücksichtigen. 

5.11.8 Bergbauliche Abbautätigkeiten 

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich von Abbautätigkeiten des ehemaligen Stein-
kohlenbergbaus befindet. Der letzte Abbau liegt inzwischen mehr als 20 Jahre zurück, so dass die 
Einwirkungen an der Tagesoberfläche erfahrungsgemäß abgeklungen sind. Zukünftiger Steinkoh-
lenbergbau ist nicht mehr geplant. Sollten im Falle von Ausschachtungsarbeiten Unregelmäßig-
keiten festgestellt werden, sind diese dem Oberbergamt zu melden.  
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1 UMWELTBERICHT 

 EINLEITUNG 

5.12.1 Angaben zum Standort 

Der Geltungsbereich für den vorliegenden Bebauungsplan X/24 „Erweiterung Norma Ludweiler“ 
befindet sich in der Stadt Völklingen und hier im Stadtteil Ludweiler. Das ca. 0,41 ha große Plan-
gebiet liegt innerhalb des Ortskernes zwischen der Völklinger Straße und der Karlsbrunner Straße. 
Das Plangebiet wird vorrangig durch bereits vollversiegelte Flächen ausgemacht. Im Nordosten 
befindet sich darüber hinaus ein verbrachter Garten. An diesen schließen sich südöstlich die Ufer-
gehölze des Lauterbaches an.  

In der nördlichen Umgebung des Plangebietes schließt sich im Bereich der Völklinger Straße ein 
Mischgebiet an. Die südliche Umgebung entlang der Karlsbrunner Straße wird von Wohngebäu-
den und den dazugehörigen Gärten und dem Lauterbach mit seinen Ufergehölzen geprägt. 

5.12.2 Art des Vorhabens / Umweltrelevante Festsetzungen 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan X/24 „Erweiterung Norma Ludweiler“ sollen, wie beschrie-
ben, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung des bestehenden Norma-Marktes 
geschaffen werden.  

Entsprechend den Zielsetzungen der Planung wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung Lebensmittelmarkt nach § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. 

Die zulässige Verkaufsfläche wird von 700 m² auf 1.100 m² erhöht. 

Es werden eine GRZ von 0,95 und eine maximale Gebäudehöhe von 10 m festgesetzt. 

Zur Eingrünung der Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze werden Festsetzungen für das An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 
getroffen. Die Grünfestsetzungen des Bebauungsplanes zielen auf eine intensive Ein- und Durch-
grünung des Plangebietes ab. Details bezüglich der Grünfestsetzungen können dem Kapitel 5.7 
(Grün- und Landschaftsplanung) entnommen werden.  

5.12.3 Bedarf an Grund und Boden 

Der Bedarf an Grund und Boden im Planungsgebiet lässt sich wie folgt tabellarisch zusammenfas-
sen (Flächenermittlung auf CAD-Basis): 

• Gesamtes Plangebiet: ca. 4.185 m² 

• Sonstiges Sondergebiet SO 1 „Lebensmittelmarkt“: ca. 3.735 m² 

• Überbaubare Fläche im Sonstigen Sondergebiet (GRZ 0,95): ca. 3.548 m² 

• Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Fußweg): 65 m² 

• Nicht überbaubare Fläche im Sonstigen Sondergebiet (P1): ca. 187 m² 

• Fläche zum Anpflanzen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB (P4: Baumreihe): ca. 98 m² mit 7 
Einzelbäumen 

• Fläche zum Anpflanzen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB (P5: Randeingrünung): ca. 160 m²  

• Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB (P6: Erhalt 
von Gehölzen): 127 m² 
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Damit sind im Plangebiet, bei einer maximalen Ausnutzung der GRZ und Berücksichtigung der 
Verkehrsfläche, 3.613 m² versiegelbar. Dies entspricht 86 % des Plangebietes. Derzeit ist das Plan-
gebiet mit Ausnahme der verbrachten Gartenfläche, kleineren Bereichen mit Ziergehölzpflanzun-
gen und des Uferbereiches des Lauterbachen bereits vollständig versiegelt (3.880 m²). Der Versie-
gelungsgrad wird sich durch die Realisierung des Vorhabens insgesamt verringern.  

5.12.4 Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping) 

Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zur Äußerung im Hinblick auf den erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufzufordern. Hierzu werden alle 
relevanten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden ange-
schrieben und um Stellungnahme gem. § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB gebeten. Die Er-
gebnisse dieser Beteiligung werden dann im weiteren Planverfahren aufgenommen. 

5.12.5 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes gemäß Fachgesetzen und Fachplänen 

Natura 2000-Gebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Geschützte Landschaftsbestand-
teile, Naturdenkmale, FFH-Lebensraumtypen, nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz i.V. m § 22 
SNG geschützte Biotope sowie festgesetzte Schutzgebiete nach Wasserrecht befinden sich weder 
innerhalb der Grenzen des Plangebietes noch im Wirkungsraum des geplanten Vorhabens. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone III eines geplanten Wasserschutzgebietes. 

Das nächstgelegen Schutzgebiet befindet sich ca. 350 km nördlich des Geltungsbereiches. Es han-
delt sich um das Landschaftsschutzgebiet L_5_07_04 „Gebiet Hanhenkopf-Rehbruch“. Beein-
trächtigungen des Schutzgebietes durch die vorliegende Planung können aufgrund der Entfernung 
zum Plangebiet ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus befinden sich im Plangebiet weder Flächen, die im Rahmen der Offenland- Bio-
topkartierung III / IV erfasst wurden, noch Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms des 
Saarlandes (ABSP) und Arten des Artenpools des Zentrums für Biodokumentation (ZfB). 

Gemäß dem Landesentwicklungsplan Teilabschnitt „Umwelt (Vorsorge für Flächennutzung, Um-
weltschutz und Infrastruktur)“ (LEP-Umwelt) vom 13. Juli 2004, zuletzt geändert am 20. Oktober 
2011, liegt das Plangebiet telweise innerhalb einer „Siedlungsfläche überwiegend Wohnen“. Für 
den Raum, in dem sich der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung befindet, 
wird darüber hinaus ein Vorranggebiet für Grundwasserschutz (VW) festgesetzt. 

Gemäß dem Landschaftsprogramm des Saarlandes befindet sich der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans, nach Karte 5 „Erhaltung der Kulturlandschaft, Erholungsvorsorge und Freiraument-
wicklung“, am Rande eines Natur- und Kulturerlebnisraumes. Zudem verläuft entlang des Lauter-
baches nach Karte 2 „Klima - Boden – Grundwasser“ eine Schneise, die mit dem Ziel „Offenhaltung 
wichtiger Kaltluftabflussbahnen“ gekennzeichnet ist. Diese wird bereits durch die bestehenden 
Gebäude innerhalb des Plangebietes unterbrochen.  

Der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
als Gemischte Baufläche, Grünfläche und Wohnbaufläche dar. 

 BESCHREIBUNG DER UMWELT UND IHRER BESTANDTEILE 

5.13.1 Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

In räumlicher Hinsicht muss sich die Beschreibung der Umwelt auf den Einwirkungsbereich des 
Vorhabens erstrecken. Dieser ist abhängig von der Art der Einwirkungen (z.B. Luftverunreinigun-
gen, Geräusche) und dem betroffenen Schutzgut. 
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Aufgrund der Lage des Plangebiets innerhalb des Siedlungsraumes in unmittelbarer Nähe zu einer 
Landstraße (L 165) mit einer hohen Verkehrsbelastung und der Art des Vorhabens (Einzelhandel), 
kann sich die Beschreibung der Umwelt auf den Geltungsbereich selbst beschränken. Weitere 
Emissionen beispielsweise stofflicher Art, die über die Grenzen des Plangebietes hinaus gehen, 
sind nicht zu erwarten.  

5.13.2 Naturraum und Relief 

Das Plangebiet befindet sich nach H. Schneider (1972) innerhalb der Naturräumlichen Einheit 
„Warndthügelland“ (198.0), die dem Warndt (198) angehört.  

Das Plangebiet liegt auf einer Höhe zwischen 200 m und 204 m über NN. Bedingt durch die bauli-
che Nutzung und die damit verbundene Geländeüberformung zur Anlage von Stellplätzen ist das 
Plangebiet größtenteils sehr eben ausgebildet. Im Süden steigt das Gelände um ca. 4 m in Richtung 
der Karlsbrunner Straße an. 

5.13.3 Geologie und Böden 

Das Plangebietes befindet sich gemäß der Geologischen Karte des Saarlandes (1989, 1:50.000) 
innerhalb von Ablagerungen der Talauen sowie innerhalb des mittleren Bundsandsteins (sm). Die 
Quartärkarte (Geoportal SL) bezeichnet den Bereich als Ablagerungen der periglaziären Lagen 
über Sandsteinen und -konglomeraten des Buntsandsteins und der Kreuznach Formation des Rot-
liegenden. 

Das Plangebiet ist derzeit bereits im Bereich des bestehenden Norma-Marktes großflächig voll-
versiegelt. Eine Vorbelastung der Böden ist durch die Versiegelung und die Belastung der angren-
zenden Landstraße gegeben.  

Der Geltungsbereich befindet sich gemäß der Bodenübersichtskarte des Saarlandes (BÜK) über-
wiegend im Bereich der Bodeneinheit 36: Gley, verbreitet auch Kolluvisol-Gley, aus vorwiegend 
sandigen, örtl. lehmigen bzw. geröllführenden Flusssedimenten und Abschwemmmassen: 

• Bodenartenschichtung: Lehmiger bis schluffig-lehmiger Sand, verbreitet auch sandig-
lehmiger Schluff, über schluffigem bis lehmigem Sand, verbreitet auch sandiger Lehm 
oder sandig-lehmiger Schluff; örtl. geröllführend 

• Gründigkeit: vorwiegend tief 

• Durchlässigkeit: mittel bis hoch 

Gem. Karte der „Standorttypisierung und des Biotopentwicklungspotenzial“ handelt es sich um 
carbonatfreie Böden mit geringem Wasserspeichervermögen.  

Weiterhin treten im Plangebiet keine seltenen Böden und keine Böden mit hohem Erfüllungsgrad 
der natürlichen Bodenfunktionen auf. Archivböden i.S.d § 2 Abs. 2 Nr. 2 BBodSchG sind nicht zu 
erwarten. (Geoportal, Fachanwendung Bodenschutz) 

5.13.4 Oberflächengewässer / Grundwasser 

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich ein Teil des Lauterbaches, der unter den bestehen-
den Gebäuden verläuft und komplett verrohrt ist in diesem Bereich. 

Gemäß der Hydrogeologische Karte des Saarlandes (1:100.000, 1986) befindet sich das Plangebiet 
innerhalb von Festgesteinen mit hohen Wasserleitvermögen (Hauptgrundwasserleiter (Mittlerer 
Buntsandstein und Kreuznacher Schichten (sm+ro3)) mit Sohlfläche unter dem Vorfluterniveau). 

Somit liegt die Fläche innerhalb eines Raumes, dem hinsichtlich des Grundwasserhaushalts eine 
hohe Bedeutung zukommt. Allerdings besitzt das Plangebiet aufgrund der Vorbelastungen der 
Böden durch Bodenab- und Bodeneintrag sowie der verhältnismäßig geringen Flächengröße keine 
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besondere Bedeutung für die Grundwasserneubildung und den Grundwasserhaushalt in diesem 
Raum.  

Das Plangebiet liegt teilweise in einem Überschwemmungsgebiet (siehe Kapitel 4.3.4 und 5.9.2). 

5.13.5 Klima und Lufthygiene 

Das Plangebiet ist derzeit bereits zu großen Teilen infolge der Anlage des bestehenden Norm-
Marktes und dessen Stellplatzflächen sowie Zufahrtswegen und weiteren Gebäuden vollständig 
versiegelt, so dass die klimaökologische Funktion dort bereits deutlich beeinträchtigt ist. 

Darüber hinaus bestehen Vorbelastungen im Geltungsbereich in Form von Abgasen durch die un-
mittelbare Nähe zur stark befahrenen Landesstraße. 

5.13.6 Arten und Biotope 

Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte im Mai 2023 im Rahmen von Bestandsaufnahmen im Plan-
gebiet. Im Folgenden werden die Biotoptypen des Plangebietes zusammengefasst dargestellt, Ar-
tenlisten der Biotoptypen wurden nicht erstellt, da der Eingriff in Natur und Landschaft im Ver-
gleich zur bereits bestehenden Nutzung nicht vergrößert wird. Die Differenzierung und Beschrei-
bung der Einheiten orientiert sich am Leitfaden für Eingriffsbewertung von 2001 des saarländi-
schen Ministeriums für Umwelt, Energie und Verkehr. Dementsprechend werden auch die Num-
merncodes für die Erfassungseinheiten aus diesem Leitfaden vergeben. 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich großflächige Bereiche, die aufgrund der Anlage von Ge-
bäuden, Stellplätzen und Zufahrten vollständig versiegelt (3.1) sind. Des Weiteren sind fast aus-
schließlich künstlich geschaffene Biotoptypen und Ruderalflächen zu finden, die deutlich anthro-
pogen beeinflusst sind. Hierbei handelt es sich um kleinflächige Ziergehölzpflanzungen (3.5.2) vor 
dem Wohnhaus der Karlsbrunner Straße Nr. 20 und eine verbrachte Gartenfläche (3.4) hinter dem 
Wohngebäude der Völklinger Straße Nr. 27. Da diese künstlich geschaffenen Lebensräume kaum 
Nahrungs- oder Rückzugsraum innerhalb der Siedlungsflächen bieten, ist ihre Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz als Lebensraum gering.  

Eine mittlere bis höhere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz besitzen lediglich die Ufer-
gehölze (4.14) des Lauterbaches, die angrenzend an die Gartenbrache in einem kleinen Bereich in 
das Plangebiet hineinragen.  

 

Abbildung 17 und 18: Großflächige Versiegelung im Bereich des Norma-Marktes (links) und Ziergehölzpflanzungen vor 
dem Wohnhaus in der Karlsbrunner Straße (rechts) (Quelle: ARGUS CONCEPT GmbH) 
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Abbildung 19 und 20: Wohngebäude der Völklinger Straße Nr. 20 mit angrenzender Gartenbrache (links) und Blick auf 
die Ufergehölze des Lauterbaches (rechts) (Quelle: ARGUS CONCEPT GmbH) 

5.13.7 Immissionssituation 

Aufgrund der angrenzenden Landstraße, die einer stärkeren Verkehrsbelastung unterliegt, sind 
Vorbelastungen im Plangebiet selbst und seiner Umgebung bezüglich Lärm- und Abgasimmissio-
nen zu erwarten.  

5.13.8 Kultur- und Sachgüter 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen. 
Eine Betroffenheit land- oder forstwirtschaftlicher Belange ist damit nicht gegeben. 

Landschaftsbild / Erholung 

Unter Landschaftsbild versteht man die äußeren, sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungsformen 
von Natur und Landschaft. Generell gilt, je schöner und abwechslungsreicher eine Landschaft sich 
gestaltet, desto wertvoller wird sie empfunden. 

Dominiert wird das Landschaftsbild im Plangebiet durch die derzeit vorhandene Bebauung des 
Norma-Marktes, dessen Stellplatzflächen und Zufahrtsbereichen und weitere Gebäude. Aufgrund 
seiner Lage innerhalb dicht bebauter Siedlungsflächen im Stadtteil Ludweiler ist das Landschafts- 
bzw. Stadtbild in diesem Raum bereits deutlich überformt.  

Insgesamt besitzt das Plangebiet keine besondere Bedeutung für das Landschafts- bzw. Stadtbild 
in diesem deutlich anthropogen überformten Raum. 

Bedeutende Strukturen der Freizeit- und Erholungsnutzung wie beispielsweise überregional be-
deutsame Wege befinden sich nicht innerhalb des Plangebietes. Allerdings wird das Plangebiet 
von einem Fußweg durchquert, der die Völklinger Straße mit der Karlsbrunner Straße verbindet. 
Der Weg soll durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes langfristig gesichert werden.  

 ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 
(NULLVARIANTE) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die derzeitige Nutzung als Gelände des Verbraucher-
marktes fortbestehen. Die Gartenfläche würde durch den Leerstand des zugehörigen Wohnge-
bäudes weiter verbrachen und die Ufergehölze des Lauterbachen wurden sich sukzessive erwei-
tern. 

Mithin würde sich Nutzungsart und -intensität nicht ändern. 
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 BESCHREIBUNG DER VERMEIDUNGS-, VERMINDERUNGS- UND AUSGLEICHSMASS-
NAHMEN 

Ausgehend von der im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Bestandssituation im Plangebiet 
und dem geplanten Vorhaben ist die Realisierung der Planung mit Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt verbunden. Im Rahmen der Planung werden daher auch Maßnahmen vorgesehen, die 
nachteilige Auswirkungen vermeiden, vermindern oder ausgleichen sollen. 

Als geeignete Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 1a Abs. 3 BauGB zur Kompensation der durch den 
Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft gelten in diesem Zusammenhang 
sowohl im Bebauungsplan festgesetzte als auch in städtebaulichen Verträgen festgeschriebene 
Maßnahmen. 

Die durch städtebauliche Verträge abgesicherten Vermeidungs-, Verminderungs-, und Ausgleichs-
maßnahmen zum externen Ausgleich werden im weiteren Verfahren eingearbeitet.  

5.15.1 Festgesetzte Maßnahmen des Bebauungsplans 

• Beschränkung des Versiegelungsgrades auf das notwendige Maß durch die Festlegung 
einer Grundflächenzahl (GRZ) von max. 0,95 für das Sonstige Sondergebiet 

• Beschränkung der Höhenentwicklung der Gebäude durch die Festsetzung einer maxima-
len Gebäudehöhe von 10m 

• Grünordnerische Festsetzungen zur Durchgrünung des Plangebietes im Bereich der nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen (Pflanzung von Laubbaumhochstämmen bzw. Sträu-
chern, Stellplatzbegrünung, Erhalt und Entwicklung von Ufergehölzen)  

• Festsetzung von Dachbegrünungsmaßnahmen 

 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES 

Die Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die umweltbezogenen Schutzgüter, den Menschen 
sowie die Kultur- und Sachgüter einschließlich ihrer Wechselwirkungen lassen sich wie folgt be-
schreiben: 

5.16.1 Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Untergrund / Boden 

Die ökologischen Bodenfunktionen (Filter-, Puffer-, und Transformatorfunktion) sind für den Na-
turhaushalt der Landschaft von hoher Bedeutung. Neben der zeitlich verzögernden Speicherung 
von Wasser übernimmt der Boden die Bindung anorganischer und organischer Schadstoffe, 
ebenso den mikrobiellen Um- bzw. Abbau von organischen Schadstoffen. So werden schädliche 
Stoffe gebunden oder sogar unschädlich gemacht, die Auswaschung ins Grundwasser oder die 
Aufnahme in die Nahrungskette durch Pflanzen wird gemindert. Genauso bedeutsam ist der Bo-
den als Lebens- und Nahrungsraum für pflanzliche und tierische Organismen und daher auch Pro-
duktionsort von Biomasse. 

Als Auswirkungen der Planung sind vor allem die durch Anlage des Einkaufsmarktes sowie der 
damit verbundenen Nebenflächen (Zufahrten, Stellflächen) und der Wohnflächen selbst verur-
sachten, dauerhaften Auswirkungen und weniger die Auswirkungen während der Bauphase von 
Belang, die auf einen eng begrenzten Zeitraum beschränkt sind. In diesem Zusammenhang ist vor-
rangig die Versiegelung von Boden als negative Auswirkung der Planung zu betrachten. Durch 
Versiegelung von Bodenoberfläche werden die natürlichen Bodenfunktionen eingeschränkt oder 
gehen vollständig verloren, der Boden als Lebensraum und Teil des Naturhaushaltes wird zerstört. 
Gleichzeitig werden Versickerung und der Rückhalt von Niederschlagswasser stark eingeschränkt, 
Folge ist unter anderem ein beschleunigter Oberflächenabfluss (siehe unten). 
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Bei Realisierung des vorliegenden Bebauungsplanes wird sich der Versiegelungsgrad nicht erhö-
hen. Im Gegenteil wird sich die Gesamtversiegelung durch die Realisierung des Vorhabens und die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes (Beschränkung der GRZ, Pflanzmaßnahmen) von 3.880 m² 
auf 3.613 m² verringern.  

Oberflächengewässer / Grundwasser 

Durch Versiegelung wird neben dem Boden insbesondere das Schutzgut Wasser in Mitleiden-
schaft gezogen. So kommt es mit zunehmender Versiegelung zur Reduzierung der Versickerungs-
flächen und damit zur Reduzierung der Niederschlagsversickerung an Ort und Stelle. Eine Vermin-
derung der Versickerung kann langfristig zur Verringerung der Grundwasserneubildung und zur 
Absenkung des Grundwasserspiegels führen. Gleichzeitig kommt es zu einer Erhöhung des Ober-
flächenabflusses, was unter Umständen die Kanalisation überlastet. Infolge des Abfließens über 
die Kanalisation verkürzt sich gleichzeitig für das Niederschlagswasser die Zeitspanne zwischen 
Niederschlagsereignis und dem Zeitpunkt des Einfließens in den natürlichen Vorfluter, so dass bei 
stärkeren Regenereignissen gegebenenfalls die Gefahr von Überschwemmungen ansteigt. 

Um die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu reduzieren, muss daher in erster Linie der 
Versiegelungsgrad des Bodens auf das absolut notwendige Maß beschränkt werden. Nur dann ist 
zusammen mit dem Erhalt der Bodenfunktionen eine ausreichende Versickerung von anfallendem 
Niederschlagswasser und die damit verbundene Grundwasserneubildung gewährleistet. Eine 
langfristige Absenkung des Grundwasserspiegels wird vermieden. 

Die Reduzierung des Versiegelungsgrades auf ein baulich notwendiges Maß erfolgt über die Fest-
legung der GRZ, hier 0,95 sowie der Festsetzung der Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB. 
Durch diese Reduzierung der Versiegelung auf ein absolut notwendiges Maß kann zumindest auf 
572 m² der Fläche des Geltungsbereiches (entspricht ca. 13 % des Plangebietes) die Versickerung 
von Niederschlagswasser weiterhin aufrechterhalten werden. Insgesamt verbessert sich durch die 
Verringerung der Versiegelung von 3.880 m² auf 3.613 m² die Auswirkung auf den Grundwasser-
haushalt. 

Im Rahmen der Bauphase sind jedoch zusätzliche Beeinträchtigungen des Grundwassers durch 
Schadstoffe (Öle, Treibstoffe) aus Baumaschinen nicht auszuschließen. Diese können jedoch 
durch entsprechende Schutzmaßnahmen während der Bauphase vollständig vermieden werden. 

Wie bereits in Kapitel 6.2.4 beschrieben, ist der Lauterbach von der Planung betroffen. Dieser 
verläuft vollständig verrohrt unter dem bestehenden Gebäude des Norma-Marktes und des voll-
versiegelten Fußweges. Durch die Planung bleibt der Zustand des Baches gleich. 

Zudem liegt das Plangebiet teilweise in einem Überschwemmungsgebiet (siehe Kapitel 4.3.4 und 
5.9.2). Um die Verträglichkeit einer Bebauung zu untersuchen, wurde ein entsprechendes Retenti-
onsgutachten erstellt (siehe Kapitel 7.1.9). 

Klima / Lufthygiene 

Infolge der Bebauung des bisher mit Gehölzen sowie Wiesen- und Hochstaudenflächen begrünten 
Plangebietes wird die Kaltluftproduktion und der daraus resultierende Abfluss der Luftmassen ge-
mäß der Geländeneigung reduziert bzw. völlig unterbunden. Infolge der Versiegelung innerhalb 
des Plangebietes wird es zu einer kleinräumigen, lokal begrenzten Erhöhung der Temperaturma-
xima in den bodennahen Luftschichten oder zu einer Verringerung der Luftfeuchte (sog. „Hitzein-
seleffekt“) kommen, da sich versiegelte Fläche im Vergleich zu unversiegelten Flächen deutlich 
stärker aufheizen. 

Aufgrund der Tatsache, dass das Plangebiet bisher bereits fast vollständig versiegelt ist, sind durch 
die Planung keine weiteren negativen klimaökologischen Auswirkungen zu erwarten.  
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Insgesamt soll der Bereich des Plangebietes durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes stärker 
eingegrünt werden, was einen positiven Effekt auf das klimaökologische Wirkungsgefüge haben 
wird.  

Entlang des Lauterbaches verläuft nach dem Landschaftsprogramm des Saarlandes eine Kaltluft-
abflussbahn. Diese wird aktuell bereits durch das bestehende Gebäude des Norma-Marktes un-
terbrochen.  

Arten und Biotope 

Im Plangebiet sind überwiegend Biotoptypen zu finden, welche durch den Menschen geschaffen 
wurden oder einem anthropogenen Einfluss unterliegen. Das Plangebiet ist bereits fast vollständig 
versiegelt. Aufgrund der bisher vorhandenen Nutzungen und der fehlenden Nutzung von den 
brachliegenden Flächen sind, wie oben bereits beschrieben, die Biotoptypen des Plangebietes 
überwiegend unterdurchschnittlich ausgebildet. Sie haben keine besondere Bedeutung als Le-
bensraum für Arten der Fauna oder Flora. Lediglich das Ufergehölz des Lauterbaches ist von hö-
herem naturschutzfachlichem Interesse, da es als Lebensräume für Arten der Fauna und Flora 
dient. Es besteht eine Störung durch die umliegende Bebauung, weshalb die Fläche jedoch gleich-
zeitig als Rückzugsort für störungstolerante Arten dient. Allerdings sind hier aufgrund der anthro-
pogenen Überformung des Plangebietes sowie anhaltender Störungen durch umliegende Nutzun-
gen ausschließlich häufig vorkommende, wenig anspruchsvolle Arten zu erwarten. 

Als Auswirkungen der Planung sind vor allem die durch Anlage des Lebensmittelmarktes selbst 
verursachten Auswirkungen und weniger die Auswirkungen während der Bauphase von Belang. 
In diesem Zusammenhang ist vorrangig die Versiegelung von Boden als negative Auswirkung der 
Planung zu betrachten. Durch Versiegelung von Bodenoberfläche werden die natürlichen Boden-
funktionen eingeschränkt oder gehen vollständig verloren, der Boden als Lebensraum und Teil 
des Naturhaushaltes wird zerstört. Gleichzeitig werden Versickerung und der Rückhalt von Nie-
derschlagswasser stark eingeschränkt, Folge ist unter anderem ein beschleunigter Oberflächen-
abfluss. Insgesamt wird sich der Versiegelungsgrad, wie bereits beschrieben, durch die Planung 
verringern. 

Andererseits sind für die Dauer der Bauphase baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Lärm- 
und Abgasemissionen zu erwarten. Diese beschränken sich auf die Dauer der Bauphase und über-
wiegend auf den Bereich des Plangebietes und dessen unmittelbares Umfeld. 

Mit Hilfe der grünordnerischen Festsetzungen wird gleichzeitig versucht, die Auswirkungen des 
Eingriffs auf die Arten und Biotope im Plangebiet zu minimieren. Durch Festsetzung der zulässigen 
Grundfläche wird die überbaubare Fläche gesteuert, wodurch gleichzeitig ein Teil des Plangebie-
tes für Ausgleichspflanzungen offengehalten wird. Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen im Be-
reich der Flächen nach § 9 Abs. 1. Nr. 25 a und b BauGB zielen auf eine Ein- und Durchgrünung 
des Plangebietes ab. Weiterhin werden durch die festgesetzten Pflanzmaßnahmen auch Ersatz-
strukturen geschaffen, die für weniger störungsempfindliche Arten vor allem der Avifauna Le-
bens- und Nahrungsraum sein können.  

Insgesamt werden durch die Planung keine bedeutenden Lebensräume zerstört. Viel mehr wer-
den durch die erweiterte Eingrünung des Gebietes neue Lebensräume geschaffen  

5.16.2 Auswirkungen auf streng und besonders geschützte Arten- Artenschutzprüfung 

Im Zuge der Umsetzung der Vorgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) sowie der Vo-
gelschutz-Richtlinie (V-RL) erfolgte durch Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) vom 12.12.2007 und 29.07.2009 eine Anpassung des deutschen Artenschutzrechtes 
an die europarechtlichen Vorgaben. Diese Umsetzung der Vorgaben der FFH- und der V-RL erfolg-
ten mit den Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5, 6 und 45 Abs. 7 BNatSchG. Diese Bestimmungen zum 
Artenschutz sind neben dem europäischen Schutzgebietssystem „Natura 2000“ eines der beiden 
Schutzinstrumente der Europäischen Union zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa. Ziel ist 
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es, die in der FFH- und V-RL genannten Arten und Lebensräume dauerhaft zu sichern und in einen 
günstigen Erhaltungszustand zu bringen. 

Aus der Anpassung der Artenschutzbestimmungen des BNatSchG ergibt sich die Notwendigkeit 
der Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) unter anderem im Rahmen der Bauleitplanung. 
Im Rahmen der Bauleitplanung ist die ASP notwendig, um zu prüfen, ob für ein festgelegtes Ar-
tenspektrum streng geschützter Arten (europäisch geschützte FFH-Anhang IV-Arten und die eu-
ropäischen Vogelarten) Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden. Das zu prü-
fende Artenspektrum planungsrelevanter Arten wird vom Landesamt für Umwelt- und Arbeits-
schutz mit dem „Hinweis zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP)“ (Fassung mit Stand 09/2011) vorgegeben. 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschütz-
ten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es außerdem verboten, wildlebende Tiere der streng ge-
schützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser- Überwinterungs- und Wanderzeit erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt hiernach 
vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert.  

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tieren 
der besonders geschützten Arten zu entfernen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Des Weiteren ist es gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG verboten, wildlebende Pflanzen der beson-
ders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Im Sinne einer Relevanzprüfung werden die in den „Hinweisen zur Aufstellung der naturschutz-
fachlichen Angaben zur Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“ genannten Arten näher 
im Hinblick auf ihre saP-Relevanz beschrieben. Als Datengrundlage dienen frei verfügbare Daten 
(z.B. Arten- und Biotopschutzdaten des Saarlandes (ABDS), Verbreitungskarte von Bundesamt für 
Naturschutz und NABU, etc.).  

Wie in Kapitel 6.2.6 bereits dargelegt, handelt es sich bei dem Plangebiet um einen bereits fast 
vollständig versiegelten Bereich. 

Diese Biotoptypen sind überwiegend unterdurchschnittlich ausgebildet und bieten nur wenig 
strukturreiche Lebensräume, mit Ausnahme der Ufergehölze des Lauterbaches.  Nach Prüfung der 
Arten- und Biotopschutzdaten des Saarlandes ergeben sich zunächst keine Hinweise auf das Vor-
kommen streng geschützter Arten im Plangebiet selbst und dessen näheren Umfeld. 

Wie bereits oben aufgeführt werden mit der Aufstellung des Bebauungsplanes keine wesentlichen 
zusätzlichen Auswirkungen auf die abiotischen Schutzgüter vorbereitet. 

Im Sinne einer Relevanzprüfung werden die in den „Hinweisen zur Aufstellung der naturschutz-
fachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“ genannten Arten näher 
im Hinblick auf ihre saP-Relevanz beschrieben. 

Infolge der Biotopstruktur im Plangebiet und der angrenzenden Flächen sowie der Ausprägung 
der Biotoptypen innerhalb der Fläche reduziert sich das Artenspektrum der zu betrachtenden Ar-
ten auf an Siedlungsstrukturen sowie an offene Bereiche gebundene Arten.  

Das Plangebiet selbst bietet aufgrund seiner Biotopausstattung keine geeigneten Habitatstruktu-
ren für Amphibien. Ein Vorkommen der genannten Arten im angrenzenden Bach kann nicht aus-
geschlossen werden. Der Uferbereich des Lauterbaches wird allerdings durch die Festsetzungen 
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des Bebauungsplanes gesichert und erweitert, so dass Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
nicht zu erwarten sind. Das gleiche gilt für Libellen. 

Aufgrund der Ausprägung der Biotope innerhalb des Plangebietes und des anthropogenen Stö-
reinflusses ist eine Betroffenheit von geschützten Arten der Reptilien nicht zu erwarten. Eine Prü-
fung der Arten- und Biotopschutzdaten des Saarlandes (ABDS) ergab darüber hinaus keine Hin-
weise auf ein Vorkommen streng geschützter Reptilienarten innerhalb des Plangebietes oder des-
sen Umfeld. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG sind nicht zu erwarten. 

Infolge der unmittelbar siedlungsnahen Lage des Plangebietes befindet sich die Fläche innerhalb 
eines anthropogen gestörten Umfeldes, das hinsichtlich der Biotopausstattung für die meisten 
Arten der Fledermausfauna keine geeigneten Habitate bietet. Insofern sind im Plangebiet und 
dessen Umfeld lediglich wenig störungsempfindliche und vor allem Siedlungsstrukturen nutzende 
Arten dieser Tiergruppe zu erwarten. Aufgrund der hohen Störeinflüsse durch den Menschen und 
deutlich attraktiveren Lebens- und Nahrungsräumen, die im Umfeld des Plangebietes existieren, 
ist das Plangebiet nicht als essentieller Lebensraum dieser Tiergruppe zu bewerten. Weiterhin 
entstehen innerhalb des Plangebietes mit entsprechend begrünten Fläche neue Lebensräume für 
synanthrope, störungstolerante Arten dieser Tiergruppe. Insgesamt können unter dem Fehlen 
streng geschützter Arten der Fledermausfauna im Plangebiet und unter der Beachtung der arten-
schutzrechtlichen Hinweise Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Das Vorkommen weiterer streng geschützter Säuger (Luchs, Biber, Wildkatze) kann aufgrund der 
Biotopausstattung des Plangebietes sowie der Lage ausgeschlossen werden. Die Haselmaus 
(Muscardinus avellanarius) bevorzugt strukturreiche Laubwälder mit einer gut ausgebildeten 
Strauchschicht als Lebensraum. Ein Vorkommen der Haselmaus kann somit ebenfalls aufgrund 
des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen ausgeschlossen werden.  

Als Brutgebiet für die Avifauna ist der Geltungsbereich allenfalls von lokaler Bedeutung, es sind 
hier weit verbreitete Arten wie Gartenrotschwanz, Amsel, Gimpel, usw. zu erwarten. Horste oder 
Baumhöhlen fehlen im Plangebiet. Insgesamt können unter dem Fehlen streng geschützter Arten 
der Avifauna im Plangebiet Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Das Vorkommen streng geschützter Arten der Offenland-Standorte wie der Tagfalter, beispiels-
weise Thymian-Ameisenbläuling, Dunkler-Wiesenknopf-Ameisenbläuling oder Großer Feuerfal-
ter, ist aufgrund der fehlenden Habitatstrukturen nicht zu erwarten. Gleiches gilt für streng ge-
schützte Nachfalter (wie der Nachtkerzenschwärmer) sowie für streng geschützte Käferarten (wie 
der Mattschwarze Maiwurmkäfer). 

Vor dem Hintergrund der im Bebauungsplan festgelegten Maßnahmen zum Artenschutz können 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Umweltschäden gemäß § 19 BNatSchG 

§ 19 BNatSchG regelt die Haftung für Schäden durch nachteilige Auswirkungen auf Tier- und Pflan-
zenarten (nach den Anhängen II und IV der FFH-RL und nach Art. 4 Abs. 2 und Anhang I der Vogel-
schutzrichtlinie) und Lebensräume (Lebensräume der vorgenannten Arten, Lebensräume nach 
Anhang I der FFH-RL sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Anhang IV-Arten der FFH-RL), die 
nach EU-Recht geschützt sind, und zwar innerhalb und außerhalb von FFH- und Vogelschutzgebie-
ten. 

Die Verantwortlichen (Bauherren, Betreiber) werden nur dann von der Haftung für Schäden frei-
gestellt, wenn die Auswirkungen des Vorhabens auf die geschützten Arten und Lebensräume er-
mittelt und die erforderlichen Maßnahmen zur Verminderung und zum Ausgleich verbindlich fest-
gesetzt werden. Notwendige funktionale Ausgleichs- und Kohärenzmaßnahmen sind zwingend 
durchzuführen und lassen keine Abwägung zu. 
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Erhebliche Schäden an oben genannten Lebensräumen sind nicht zu erwarten, da diese nicht vor-
handen sind im Plangebiet. Ebenso kann als Ergebnis der Artenschutzprüfung eine Betroffenheit 
von genannten Arten ausgeschlossen werden. 

5.16.3 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

Mensch 

Da aufgrund des Vorhabens mit einer auf das Plangebiet dennoch konzentrierten Erhöhung des 
Verkaufsaufkommens durch Kunden sowie Zulieferer zu rechnen ist, werden die Auswirkungen 
hinsichtlich Lärmemissionen vermutlich relativ groß sein. Vor allem in der Bauphase ist mit erheb-
lichen Auswirkungen auf den Menschen zu rechnen, da um das gesamte Gebiet herum Wohnhäu-
ser vorhanden sind. Jedoch sind diese zeitlich begrenzt und es muss darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass durch den vorliegenden Bebauungsplan die Versorgungslage in Ludweiler verbes-
sert und das Einzelhandelsangebot sowie das Wohnangebot erweitert werden. 

Darüber hinaus wird das Vorhaben in einem bereits durch eine Landstraße und deren Auswirkun-
gen (Lärm, Abgase) vorbelasteten Raum geplant. 

5.16.4 Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 

Landwirtschaft / Forstwirtschaft 

Forstwirtschaftliche oder landwirtschaftliche Flächen sind von der vorliegenden Planung nicht be-
troffen, so dass dahingehend keine negativen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Gewerbe / Wohnen 

Gewerbeflächen werden von dem vorliegenden Bebauungsplan nicht berührt. Die bestehende 
Wohnbebauung im Umfeld des Plangebietes wird von der vorliegenden Planumsetzung durch 
eine potentielle Erhöhung von Lärm- und Abgasemissionen beeinträchtigt. Diese wird zum einen 
während der Bauphase und zum anderen während der Betriebszeit entstehen. Da das Plangebiet 
im Zentrum von Ludweiler liegt und bereits ein Lebensmittelmarkt angesiedelt ist, ist eine deutli-
che Vorbelastung vorhanden. Darüber hinaus findet eine Verbesserung der Wohnsituation durch 
eine Verbesserung der Versorgung durch die Erweiterung des bestehenden Norma-Marktes statt. 
Weiterhin sorgt die Eingrünung des Plangebietes für eine Einbindung in die Ortsmitte. 

Landschaftsbild / Erholungsnutzung 

Infolge der Planungsumsetzung kommt es innerhalb des Plangebietes zu keinen deutlichen Ver-
änderungen des Landschafts- und Ortsbildes. Das Plangebiet ist bereits fast vollständig versiegelt. 
Vielmehr wird durch die grünordnerischen Festsetzungen die Durchgrünung innerhalb des Plan-
gebietes erhöht und das Landschaftsbild verbessert. 

Sonstige Nutzungen oder Sachgüter werden durch die Planung nicht betroffen. 

5.16.5 Wechselwirkungen unter Beachtung der Auswirkungen und Minderungsmaßnahmen 

Wechselwirkungen zwischen den Auswirkungen des Vorhabens und den betroffenen Schutz- und 
Sachgütern, welche über die bereits betrachteten Auswirkungen hinausgehen, sind durch die Pla-
nung nicht zu erwarten. 

 EINGRIFFS- AUSGLEICHSBILANZIERUNG 

Die Realisierung der Planung stellt gem. § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) einen Eingriff 
in Natur und Landschaft dar, welcher auszugleichen ist. Nach § 15 BNatSchG sind vermeidbare 
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Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchti-
gungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Er-satzmaßnahmen). Als ausgeglichen gilt ein Eingriff, 
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wie-
derhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestal-
tet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. 

Eine Minderung ("teilweise Vermeidung“) der negativen Auswirkungen auf Boden- und Wasser-
haushalt kann durch die Beschränkung des Versiegelungsgrades auf das notwendige Maß (86 % 
des Plangebietes bzw. maximal 95 % im Sonstigen Sondergebiet) erreicht werden. 

Die Realisierung der Planung ist nicht mit einer Erhöhung des Versiegelungsgrades verbunden. 

Zur Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft wird eine rechnerische Bilanzierung gemäß 
dem Leitfaden Eingriffsbewertung des Ministeriums für Umwelt vorgenommen.  Die Bewertung 
des Bestandes erfolgt aufgrund der aktuellen Biotopausstattung (Bewertungsblock A, Bewer-
tungsblock B, Bewertung Ist-Zustand). Die Bewertung des Planzustandes erfolgt anhand der zu 
erwartenden Biotopausstattung nach der Umsetzung des Vorhabens. 

Bilanzierungstabellen (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung) 

Tabelle 1: Bewertungsblock A Geltungsbereich Bebauungsplan 

 

Tabelle 2: Bewertungsblock B Geltungsbereich Bebauungsplan 

 

Tabelle 3: Bewertung Ist-Zustand Geltungsbereich Bebauungsplan 

 

Lfd. 

Nr.

Biotopw

ert

ZTWA

Klartext Nummer I II IV V VI

Vögel Schmette

rlinge 

(Tag-

falter)

1 Vollversiegelte Fläche 3.1 0

2 Gartenbrache 3.4 12 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3 Ziergehölz 3.5.2 4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4 Ufergehölz 4.14 27 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5

FIXBEWERTUNG

Erfassungseinheit Bewertungsblock A

III

Ausprägung der 

Tierwelt

Ausprägung 

der Vegetation

"Rote 

Liste"- 

Arten 

Pflanzen

"Rote 

Liste"- 

Arten 

Tiere

Schichten-

struktur

Maturit

ät

ZTWB

Klartext Nummer I III IV

1

Verkehr

2

Land-

wirtschaft

3

Gewerbe- 

u. Industrie

Auswirkung 

von Freizeit 

und Erholung

Häufigkeit im 

Naturraum

1

Boden

2

Oberflä-

chen-

wasser

3

Grund-

wasser

1 Vollversiegelte Fläche 3.1 0

2 Gartenbrache 3.4 12 0,4 0,2 0,6 0,6 0,4

3 Ziergehölz 3.5.2 4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4

4 Ufergehölz 4.14 27 0,4 0,2 0,6 0,6 0,4

FIXBEWERTUNG

Lfd. 

Nr.

Biotop-

wert

Belastung von außen Bedeutung für Naturgüter

Erfassungseinheit Bewertungsblock B

II V
Stickstoffzahl 

nach Ellenberg

Lfd. 

Nr.

Biotop

wert

Flächenw

ert

Ökologisch

er Wert

Bewer-

tungsfakt

or

Ökologi-

scher Wert 

(gesamt)

Klartext Nummer BW ZTW A ZTW B ZW FW ÖW BF ÖW

1 Vollversiegelte Fläche 3.1 0 FIXBEW

ERTUN

G

0 0 0 3.880 0 0

2 Gartenbrache 3.4 12 0,2 0,4 0,4 5 265 1.272 1.272

3 Ziergehölz 3.5.2 4 0,2 0,4 0,4 2 17 27 27

4 Ufergehölz 4.14 27 0,5 0,4 0,5 14 23 311 311

∑ 4.185 1.610 1.610

Zustands (-teil) wertErfassungseinheit Zwischen-

wert 

Biotop-

wert
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Tabelle 4: Bewertung Plan-Zustand Geltungsbereich Bebauungsplan 

 

Auf diese Weise ergibt sich für den gesamten Geltungsbereich ein ökologischer Wert von 1.610 
Ökopunkten (Bestand). Dem gegenüber steht ein ökologischer Wert von 6.246 Ökopunkten im 
Planungszustand. Es ergibt sich hieraus ein Überschuss von 4.636 Ökopunkten. 

 PRÜFUNG VON PLANUNGSALTERNATIVEN 

Wie bereits aufgeführt, ist die Versorgungssituation in Ludweiler durch die Schließung des „Nah- 
und Gut“ Marktes als kritisch einzustufen. Die Verbesserung der Versorgungssituation soll nun die 
Erweiterung des bereits bestehenden Norma-Marktes erzielt werden. Andere Planungsalternati-
ven gibt es derzeit keine. 

 SCHWIERIGKEITEN ODER LÜCKEN BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG VON ANGABEN 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben zur Erstellung des Um-
weltberichts bestanden nicht. Als fehlend ist ein externer Ausgleich zu betrachten, der jedoch im 
weiteren Verfahren eingearbeitet wird. 

 MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Nach § 4c BauGB haben die Gemeinden die Verpflichtung, erhebliche Umweltauswirkungen, die 
auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen. Hierdurch sollen insbe-
sondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig erkannt und geeignete Maßnah-
men zur Abhilfe ergriffen werden. Die geplanten Maßnahmen sind im Umweltbericht darzulegen. 
Die Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB sind hierbei zu berücksichtigen. Die Über-
wachung soll sich hierbei auf die erheblichen und nicht genau vorhersehbaren Auswirkungen kon-
zentrieren. 

Entsprechende Maßnahmen sollen auch diesbezüglich im Zusammenhang mit der Beteiligung der 
Behörden und der Träger öffentlicher Belange im weiteren Verfahren festgelegt werden. 

6 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG / ABWÄGUNG 

Für jede städtebauliche Planung ist das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von besonderer 
Bedeutung. Danach muss die Stadt Völklingen als Planungsträger bei der Änderung des Bebau-
ungsplanes „An der Stockbach“ die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche Planungsentscheidung. Hier setzt die 
Stadt Völklingen ihr städtebauliches Konzept um und entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstellung der dieser Lösung entgegenstehenden Belange. 

Die Durchführung der Abwägung impliziert eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus folgenden 
vier Arbeitsschritten besteht:  

 

Klartext Nummer Planung

Fläche qm

Planungs-

wert

Ökol. Wert

ÖW

Planung

Bewertungs-

faktor

BF

Ökol. Wert

ÖW

(gesamt)

1 Versiegelte Fläche innerhalb des Sondergebietes (GRZ 0,95)
3.1 3.548 0 0 0

2 Verkehrsflächen (Fußweg)
3.1 65 0 0 0

3 Nicht überbaubare Fläche im Sonstigen Sondergebiet (P1)
3.4 187 4 748 748

4 Fläche zum Anpflanzen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB (P4: Baumreihe) mit 7 Einzelbäumen (je 120 

ÖW)
2.12 98

120 ÖW je 

Baum
840 840

5 Fläche zum Anpflanzen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB (P5: Randeingrünung)
1.8.3 160 18 2.880 2.880

6 Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB (P6: Erhalt von 

Gehölzen)
3.6 127 14 1.778 1.778

∑ 4.185 6.246 6.246

Lfd. 

Nr.

Erfassungseinheit Planungszustand
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• Sammlung des Abwägungsmaterials (siehe “Auswirkungen der Planung“) 

• Gewichtung der Belange (siehe “Gewichtung des Abwägungsmaterials“) 

• Ausgleich der betroffenen Belange (siehe “Fazit“) 

• Abwägungsergebnis (siehe “Fazit“). 

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung bzw. der natürlichen Lebensgrundla-
gen (im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB) sind insbesondere folgende mögliche Auswirkungen beachtet 
und in den Bebauungsplan X/24 „Erweiterung Norma Ludweiler“ eingestellt. 

 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

6.1.1 Auswirkungen auf die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse und die Sicherung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

Die Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist eine zentrale Aufgabe der Bauleit-
planung. Daher ist zu prüfen, ob von den zulässigen Nutzungen unzumutbare Beeinträchtigungen 
für die angrenzende Bebauung zu erwarten sind. Hierzu wird ein Schallschutzgutachten erstellt, 
das die Auswirkungen durch den Parkverkehr der Kunden und Mitarbeiter, des Lieferverkehrs so-
wie der stationären Geräuschquellen (Außengeräte der Haustechnik) auf die umgebende Bebau-
ung untersucht. Dieses wird zum Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung in die vorliegende 
Begründung aufgenommen. 

Da sich die Nutzung innerhalb des Plangebietes jedoch nicht wesentlich ändert und lediglich eine 
Neuordnung des Standortes durch das Vorhaben vorgesehen ist, werden keine zusätzlichen 
Lärmemissionen erwartet.  

6.1.2 Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung 
sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölke-
rung und die Anforderungen Kosten sparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwick-
lung 

Eine der wichtigsten städtebaulichen Aufgaben der Stadt Völklingen ist die Schaffung der Voraus-
setzungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Grundstücken für den Wohnungsbau. Das Ange-
bot sollte dabei vielfältig sein und den unterschiedlichen Bevölkerungskreisen Rechnung tragen. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird das bestehende Wohnhaus in der Karlsbrun-
ner Straße gesichert. 

6.1.3 Auswirkungen auf die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Um-
bau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche 

Am Orts- und Stadtbild des Plangebietes wird sich durch den Bebauungsplan nichts grundlegend 
ändern, da hier lediglich ein derzeit noch bestehender Lebensmittelmarkt durch einen neuen mo-
dernen Fachmarkt ersetzt wird. Zudem werden die Parkplätze und die Außenanlage neugestaltet.  

Nach Realisierung der Planung ist daher eine Aufwertung des Stadtbildes zu erwarten. 

Der zentrale Versorgungsbereich der Stadt Völklingen wird durch das Vorhaben nicht beeinträch-
tigt.  

6.1.4 Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege 

Die Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege wurden ausführlich im Umweltbericht dargelegt und erläutert.  
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6.1.5 Auswirkungen auf die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im 
Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung 

Durch den Bebauungsplan werden die Belange der Wirtschaft nicht negativ beeinträchtigt. Im Ge-
genteil hat die Erweiterung der Verkaufsfläche durch den Neubau positive Auswirkungen auf die 
Wirtschaft da Arbeitsplätze gesichert werden und eine verbrauchernahe Versorgung der Bevölke-
rung weiterhin am integrierten Standort ermöglicht wird. 

Als Nachweis zur Übereinstimmung des Bebauungsplanes mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung wurde eine gutachterliche Stellungnahme zur Änderung und Erweiterung des Ein-
zelhandelsvorhabens im Bereich des Norma-Marktes erstellt (siehe Kapitel 4.1.1). Das Gutachten 
kommt wie bereits aufgeführt zu folgender Schlussfolgerung: 

„Es sind keine negativen, städtebaulichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche 
oder die bestehenden Versorgungsstandorte bei der geplanten Erweiterung des Norma Marktes 
in Völklingen-Ludweiler zu erwarten. Das Projekt ist in seiner geplanten Größenordnung (1.100 m² 
Verkaufsfläche) und seiner räumlichen Ausprägung als städtebaulich verträglich zu werten. Aus 
gutachterlicher Sicht kann das Vorhaben mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung und den 
Vorgaben des §34 Abs.3 BauGB in Einklang gebracht werden“ (Auswirkungsanalyse Erweiterung 
des Norma Marktes in Völklingen/Ludweiler (Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH, 
Stand: 02.05.2023). 

6.1.6 Auswirkungen auf die Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen 

Durch die Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes können der Einzelhandelsstandort und 
die bestehenden Arbeitsplätze langfristig gesichert werden. 

6.1.7 Auswirkungen auf die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der 
Bevölkerung 

Die Anbindung des Plangebietes an das innerörtliche und überörtliche Straßennetz ist bereits über 
die umliegenden Straßen gewährleistet. Es sind daher keine negativen Auswirkungen auf das Ver-
kehrsnetz und den Verkehrsfluss zu befürchten.  

6.1.8 Auswirkungen auf die Belange eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen 
Konzeptes oder einer von ihr beschlossenen städtebaulichen Planung 

Der Bebauungsplan berücksichtigt das Einzelhandels- und Zentrenkonzept des Regionalverbandes 
Saarbrücken durch entsprechend abgestimmte Festsetzungen im Nutzungskatalog. 

6.1.9 Auswirkungen auf die Belange des Hochwasserschutzes 

Bezüglich des vorhandenen Gewässers und der Lage des Plangebietes innerhalb eines festgesetz-
ten Überschwemmungsgebietes wurde ein Gutachten erstellt, welches bereits mit dem LUA ab-
gestimmt wurde und zu folgendem Ergebnis kommt: 

„Für die Erstellung des Gutachtens wurden CP zwei Planungsvarianten zur Untersuchung übermit-
telt: 

Variante 1 […] sieht einen Neubau der Filiale vor. Dieser enthält einen Teil des Bestandsgebäudes, 
verläuft aber überwiegend an der östlichen Grundstücksgrenze bis hin zur Völklinger Straße. Damit 
liegt ein Teil des geplanten Neubaus außerhalb des ÜSG. Variante 2 […] beinhaltet einen Anbau an 
das Bestandsgebäude in Richtung der Völklinger Straße. […] 

Im hier vorliegenden Gutachten wurden die beiden für die Erweiterung der Norma-Filiale zu be-
trachtenden Varianten in Hinblick auf die in der Stellungnahme des LUA zum B-Plan in dem Ab-
schnitt „Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz“ genannten Punkte bzgl. der Errichtung von 
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baulichen Anlagen in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet nach § 78 (5) WHG unter-
sucht. 

Dies hat ergeben, dass in der Variante 1 (Neubau) kein Retentionsausgleich erforderlich ist. In der 
Variante 2 (Anbau) sind ca. 205 m³ auszugleichen. Dies kann vor Ort über eine Höhenanpassung 
der Außenanlagen umgesetzt werden. In beiden Varianten sind keine negativen Auswirkungen auf 
den Hochwasserstand, bzw. -abfluss, sowie Ober- und Unterlieger zu erwarten. Hochwasserschutz-
einrichtungen bestehen nicht. Bei der weiteren Planung ist auf eine hochwasserangepasste Bau-
weise zu achten. Des Weiteren ist im Bereich des unverrohrten Lauterbaches ein Schutzabstand 
von 5 Metern zur Uferlinie einzuhalten. Die Planung ist dahingehend anzupassen. Dies betrifft nicht 
den verrohrten Abschnitt.“ Filialerweiterung, Völklingen-Ludweiler -Retentionsgutachten, CP Be-
ratende Ingenieure GmbH & Co. KG (Mai 2024) 

6.1.10 Auswirkungen auf alle sonstigen Belange 

Alle sonstigen Belange bei der Aufstellung von Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksich-
tigenden Belange werden nach jetzigem Kenntnisstand durch die Planung nicht berührt. 

 GEWICHTUNG DES ABWÄGUNGSMATERIALS 

Gemäß dem im BauGB verankerten Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 6 und 7 BauGB) wurden die bei der 
Abwägung zu berücksichtigenden öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander gerecht abgewägt und entsprechend ihrer Bedeutung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt. Für die Abwägung wurden insbesondere folgende Aspekte beachtet: 

6.2.1 Argumente für die Verwirklichung des Bebauungsplans 

Folgende Argumente sprechen für die Aufstellung des Bebauungsplanes: 

• Durch die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen und der Umgestaltung der Außen-
flächen wird der Standort langfristig gesichert. 

• Arbeitsplätze können langfristig gesichert werden. 

• Die verbrauchernahe Versorgung am Standort kann langfristig gesichert werden. 

• Durch die Neuordnung der inneren Erschließung und der Stellplatzflächen kann die 
verkehrliche Situation verbessert werden. 

• Es liegen hervorragende Standortvoraussetzungen vor durch integrierte Lage und ge-
ringen Erschließungsaufwand. 

• Durch die Realisierung der Planung kommt es kaum zu zusätzlichen ökologischen Ein-
griffen. 

6.2.2 Argumente gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Derzeit sind keine Argumente bekannt, die gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes sprechen. 

 FAZIT 

Die Stadt Völklingen hat die zu beachtenden Belange in ihrer Gesamtheit gegeneinander und un-
tereinander abgewägt. Da die Argumente für die Realisierung eindeutig überwiegen, kommt die 
Stadt Völklingen zu dem Ergebnis, den Bebauungsplan X/24 „Erweiterung Norma Ludweiler“ zu 
realisieren. 

Aufgestellt: Homburg, den 23.05.2024 

ARGUS CONCEPT GmbH 

Sara Morreale  
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FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 BAUGB 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
fand in der Zeit vom 01.09.2023 bis zum 
15.09.2023 statt. Folgende Stellungnahmen 
und Anregungen wurden zum Bebauungsplan 
X/24 „Erweiterung Norma Ludweiler“ vorge-
bracht, zu der hinsichtlich der Abwägung 
(gem. § 1 Abs. 7 BauGB) wie folgt Stellung ge-
nommen wird: 
 

  

 
A BÜRGER A 
 

Schreiben vom 09.09.2023 
 

„Ich bin Anwohnerin in direkter Nachbar-
schaft des Normageländes in Ludweiler. Unser 
Wohnhaus und Garten grenzen unmittelbar 
an das Gebäude des Normamarktes (siehe 
Foto 2022). Ich wohne dort seit 1960. Aus den 
Erfahrungen der Vergangenheit (die erste An-
siedlung von „Lidl" entstand 1989 auf diesem 
Gelände) bin ich vor allem daran interessiert, 
inwieweit die Menschen im angrenzenden 
Wohngebiet beim neuen Bauvorhaben vor 
Lärm geschützt werden. 
 
Von 1989 bis 2001 fuhren die Lieferanten-
LKW's durch die Karlsbrunner Straße das Lidl-
Gelände an, da es damals zwei Zufahrten von 
Völklinger- und Karlsbrunner Straße aus zum 
Marktgelände gab, was für viel Verkehrslärm 
sorgte. 2013 wurde in 5 Meter Entfernung zu 
unserem Garten (siehe Foto 2013) in die Mau-
erecke hinter dem Norma-/Kunzlermarkt eine 
Außenanlage mit Kompressor zur Kühlung der 
Ladentheken installiert. Das Kühlaggregat be-
schallte uns rund um die Uhr mit erheblichen 
Lärmemissionen, die noch durch die geschlos-
senen Schallschutzfenster unseres Hauses 
deutlich hörbar waren. Nach einer Be-
schwerde von mir bei der Firma Norma und 
den Grundstückseigentümern […] wurde das 
dröhnende Gerät umgebaut und der Kompres-
sor nach innen in den Kunzlermarkt verlegt. 
Allerdings betrug der Zeitraum bis zum Um-
bau des Gerätes zehneinhalb Monate! Der 
Lärm hat sich reduziert. Es gibt aber immer 
noch Außengeräte. 
 

  
 

 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Da hier im vorliegenden Fall ein 
Angebotsbebauungsplan vorliegt, sind all-
gemein Lebensmittelmärke zulässig. Es ist 
innerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
nicht notwendig, ein genaues Vorhaben zu 
definieren. Die Stadt Völklingen sieht da-
her davon ab, konkrete Festsetzungen für 
die baulichen Anlagen zum Lärmschutz zu 
treffen. Sobald die genaue Planung vor-
liegt, wird auf Ebene des Baugenehmi-
gungsverfahrens mittels schalltechni-
schem Gutachten der Nachweis erbracht, 
dass die Immissionsrichtwerte nach Nr.6.1 
der technischen Anleitung zum Schutz ge-
gen Lärm (TA Lärm) an den maßgeblichen 
Immissionsorten eingehalten werden und 
entsprechende Lärmschutzmaßnahmen – 
falls erforderlich – getroffen. Dieses Vor-
gehen ist auch mit der zuständigen Fach-
behörde, Landesamt für Umwelt- und Ar-
beitsschutz so abgestimmt. 
 
Ein gesonderter Beschluss ist nicht erfor-
derlich. 
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2022 erfuhr ich vom neuen Bauvorhaben „Er-
weiterung Norma Ludweiler". Für eine zukünf-
tig vergrößerte Verkaufsfläche wird mehr 
Kühlung benötigt als jetzt. Deshalb ist meine 
Hauptsorge, ob die Verbauung der neuen Kli-
mageräte und Klimatechnik lärmgeschützt er-
folgt. Möglich ist dabei, wenn man die Kosten 
nicht scheut, vieles. Die Technik könnte innen 
statt außen verbaut werden, wie das vor 2013 
der Fall war, als der Verdichter im Innenraum 
des Lagers von Norma stand. Lärmreduktion 
von Generatoren und Klimaanlagen kann 
durch Einhausung in Schallschutzkabinen er-
reicht werden. 
  
Die Stadt als Planungsträger sollte nicht nur 
ein Interesse daran haben, die Versorgung der 
Bürger Ludweilers mit Lebensmitteln zu ge-
währleisten, sondern auch die angrenzenden 
Anwohner in ihren Wohnverhältnissen zufrie-
den zu stellen. Ein Teil der angrenzenden Be-
bauung sind schließlich reine Wohngebiete, 
deren Lärmschutz einen hohen Rang haben 
sollte. In der „Begründung" des Bebauungs-
plans auf S. 33 unten ist dieses Bedürfnis der 
Anwohner auch deutlich formuliert: ,,Die Si-
cherung gesunder Wohnverhältnisse für die 
Bewohner der angrenzenden Bebauung ist 
eine zentrale Aufgabe der Bauleitplanung", 
heißt es da. 
 
Ich appelliere auch an die Firma Norma, dass 
diesmal „Nägel mit Köpfen" gemacht werden 
und von Anfang an professioneller Lärmschutz 
verbaut wird, damit, wie es sie in der Vergan-
genheit gegeben hat, unzumutbare Beein-
trächtigungen von Anwohnern vermieden 
werden. 
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PARALLELE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER 
BELANGE GEM. § 4 ABS. 2 BAUGB UND 
ABSTIMMUNG MIT DEN 
NACHBARGEMEINDEN GEM. § 2 ABS. 2 
BAUGB 
 
Alle relevanten Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange und Nachbargemein-
den wurden mit Schreiben vom 28.08.2023 
angeschrieben und um Stellungnahme gem. § 
4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB gebeten. 
Folgende Stellungnahmen und Anregungen 
wurden zum Bebauungsplan X/24 „Erweite-
rung Norma Ludweiler“ vorgebracht, zu de-
nen hinsichtlich der Abwägung (gem. § 1 Abs. 
7 BauGB) wie folgt Stellung genommen wird: 
 

  

 
12 DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH, NL 

SÜDWEST, PTI 11 
Pirmasenser Straße 65 
67655 Kaiserslautern 
 
Schreiben vom 24.08.2023 
 
„die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 
1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-
ter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen ab-
zugeben. Zu der 
o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunika-
tionslinien der Telekom, wie aus beigefügtem 
Plan ersichtlich ist. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen der vorhandenen Tele-
kommunikationslinien vermieden werden und 
aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von 
Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 
Telekommunikationslinien jederzeit möglich 
ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von 
Abzweigkästen und Kabelschächten sowie 
oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten 

  
 
 

 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Die Telekommunikationsleitungen der Te-
lekom befinden sich, bis auf die Abschnitte 
der Hausanschlüsse, innerhalb öffentli-
cher Verkehrsflächen. Daher wird die Auf-
nahme eines Hinweises auf die Leitungen 
der Telekom als ausreichend angesehen. 
Darüber hinaus betrifft die Stellungnahme 
die zukünftige Erschließung des Plangebie-
tes, aber nicht die Inhalte des Bebauungs-
planes. Die Abstimmung mit der Telekom 
erfolgt im Zuge der nachfolgenden Bau-
ausführungsplanungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund der Stellungnahme der Telekom 
GmbH und weiterer Versorgungsträger be-
schließt die Stadt Völklingen die Überar-
beitung von Plan und Begründung wie 
folgt: 

 
1. Aufnahme des folgenden Hinweises: 
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werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. 
mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden 
können. 
 
Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch ei-
nen Bebauungsplan ist eine Planauskunft und 
Einweisung von unserer zentralen Stelle einzu-
fordern: 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH Zentrale 
Planauskunft Südwest 
Chemnitzer Str. 2 67433  
Neustadt a.d. Weinstr.  
E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de 
 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. 

 
Sollte an dem betreffenden Standort ein An-
schluss an das Telekommunikationsnetz der 
Telekom benötigt werden, bitten wir zur Koor-
dinierung mit der Verlegung anderer Leitun-
gen rechtzeitig, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen. Für die Bestellung eines Anschlusses 
setzten sie sich bitte mit unserem Bauherrn-
service 0800 3301903 in Verbindung.“ 
 

Telekommunikationsanlagen 
Im Planbereich befinden sich Telekom-
munikationslinien der Telekom. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu 
achten, dass Beschädigungen der vor-
handenen Telekommunikationslinien 
vermieden werden und aus betriebli-
chen Gründen (z. B. im Falle von Stö-
rungen) der ungehinderte Zugang zu 
den Telekommunikationslinien jeder-
zeit möglich ist. Insbesondere müssen 
Abdeckungen von Abzweigkästen und 
Kabelschächten sowie oberirdische 
Gehäuse soweit frei gehalten werden, 
dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. 
mit Kabelziehfahrzeugen angefahren 
werden können. 
Zudem befinden sich im Planbereich 
Telekommunikationsanlagen der Vo-
dafone GmbH. 

 
26 IHK SAARLAND 

Franz-Josef-Röder-Straße 9 
66119 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 15.09.2023 
 
„zum vorliegenden Bebauungsplan „Erweite-
rung Norma Ludweiler" und der Auswirkungs-
analyse für die Erweiterung des Norma Mark-
tes in Völklingen/Ludweiler nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 
Gemäß den Planunterlagen ist im Stadtteil 
Ludweiler der Stadt Völklingen durch die Aus-
weisung eines sonstigen Sondergebietes mit 
der Zweckbestimmung Lebensmittelmarkt die 
Erweiterung eines Norma-Lebensmittelmark-
tes von 700 m² auf 1.100 m² vorgesehen. Die 
1.100 m² geplante Verkaufsfläche unterteilt 
sich gemäß den Angaben des Auftraggebers 
auf 900 m² für Lebensmittel sowie auf 200 m² 
für sonstige Warengruppen (siehe Seite 9 der 
Auswirkungsanalyse). Für Ludweiler wurde 
ein Kaufkraftindex von 86,0 ermittelt, womit 
die durchschnittlichen Ausgaben gemäß der 
MB-Research 2022 14 % unter denen des Bun-
desdurchschnittes liegen. 

  
 
 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Ein gesonderter Beschluss ist nicht erfor-
derlich. 
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Aktuell leben 5.722 der insgesamt 39.412 Ein-
wohner der Stadt Völklingen im Stadtteil Lud-
weiler. Der Kerneinzugsbereich umfasst neben 
dem Stadtteil Ludweiler den südöstlich gele-
genen Stadtteil Lauterbach sowie den nördlich 
gelegenen Stadtteil Geislautern und Großros-
seln im Süden. 
 
Der geplante Standort liegt an der Völklinger 
Straße inmitten des Stadtteils Ludweiler. In 
unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere 
Dienstleistungs- und Nahversorgungsbe-
triebe. Demzufolge sind in der Umgebung des 
Plangebiets zwei Bäckereien, zwei Apotheken, 
eine Metzgerei und diverse andere Dienstleis-
ter vorzufinden. Der Standort ist somit gut in 
die Versorgungs- und Dienstleistungsinfra-
struktur des Stadtteils Ludweiler eingebunden 
und ist sowohl mit dem PKW, ÖPNV aber auch 
fußläufig sehr gut zu erreichen. Die nächsten 
Bushaltestellen befinden sich in ca. 250 Meter 
Entfernung zum Standort. 
 
In den Stadtteilen Ludweiler und Lauterbach 
sind lediglich mittelgroße Lebensmittelbe-
triebe sowie kleinere, spezialisierte Lebens-
mittelstrukturen vorzufinden. Gemäß der Aus-
wirkungsanalyse belegt dies auch die Darstel-
lung der Versorgungsstrukturen in Ludweiler, 
in welcher die Sortimentsgruppe Nahrungs- 
und Genussmittel lediglich 735 m² aufzeigt. 
Der direkt angrenzende Stadtteil Geislautern 
verfügt mit dem Verbrauchermarktzentrum 
über modernere Strukturen der Nahversor-
gung. 
 
Die in der Auswirkungsanalyse festgestellte 
Umsatzverteilungsquote beträgt für den zent-
ralen (faktischen) Versorgungsbereich in Lud-
weiler 6,6 % und ist aus unserer Sicht noch als 
verträglich einzustufen. Im angrenzenden 
Stadtteil Geislautern liegt die Umsatzvertei-
lungsquote mit 3,3 % deutlich unter dem 
Schwellenwert von 10 %. 
 
Positiv bewerten wir zudem die städtebauli-
che integrierte Lage des geplanten Erweite-
rungsvorhabens im Stadtteil Ludweiler. Dies 
bestätigt daneben die interkommunale Zen-
tren- und Einzelhandelsuntersuchung von 
Markt und Standtort für den Regionalverband 
Saarbrücken, in welcher Ludweiler als zentra-
ler (faktischer) Versorgungsbereich gekenn-
zeichnet ist. 
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Im Rahmen der Vor-Ort-Begehung durch die 
IHK Saarland hat sich bestätigt, dass die Ver-
kaufsfläche von 1.100 m2 mit einem moder-
neren, nahversorgungsrelevanten Kernsorti-
ment einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
der wohnortnahen Versorgung erzielen 
würde. Dieser schließt außerdem die Versor-
gungslücke des geschlossenen „Nah- und Gut" 
Marktes am Friedrich-Ebert-Platz und dient 
als wichtiger Frequenzbringer für Ludweiler. 
Darüber hinaus ist positiv zu bewerten, dass 
eine bestehende Immobilie im Oriskern mo-
dernisiert und erweitert wird. Dieser Effekt 
wird auch im persönlichen Gespräch mit dem 
Gewerbeverein Ludweiler, durch seinen stell-
vertretenden Vorsitzenden Herr Agostini, be-
grüßt. 
 
Fazit: 
 
Das geplante Vorhaben befindet sich im Orts-
zentrum in heterogener Lage und beschränkt 
sich unserer Auffassung nach im Wesentlichen 
auf die langfristige Sicherung der wohnortna-
hen örtlichen Grundversorgung für die Ein-
wohner der Stadtteile Ludweiler und Lauter-
bach. Somit ist kein signifikanter Kaufkraftab-
fluss aus den Nachbargemeinden zu erwar-
ten. Das geplante Vorhaben wird von der IHK 
Saarland begrüßt.“ 

 
 
30 LANDESAMT FÜR UMWELT- UND 

ARBEITSSCHUTZ 
Don-Bosco-Straße 1 
66119 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 09.10.2023 
 
„zu der Aufstellung des o.g. Bebauungsplans 
im Stadtteil Ludweiler der Stadt Völklingen 
nehmen wir wie folgt Stellung und bitten, die 
aufgeführten Hinweise und Anmerkungen zu 
berücksichtigen: 
 
Natur- und Artenschutz 
 
Schutzgebiete und Schutzobjekte sowie ge-
mäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz beson-
ders geschützte Biotope sind nicht vorhanden. 
Die beplante Fläche ist bereits weitestgehend 
versiegelt. 

  
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Aufgrund der gegebenen Vorbelastungen 
werden Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG laut Gutachter ausgeschlossen. 
Bei Realisierung der geplanten grünordneri-
schen Maßnahmen wird eine ökologische Ver-
besserung gegenüber der aktuellen Situation 
erreicht. 
 
Gebiets- und anlagenbezogener Grundwas-
serschutz 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans be-
findet sich innerhalb der Schutzzone III des ge-
planten Wasserschutzgebietes Lauterbachtal. 
Eine formale Unterschutzstellung ist jedoch 
bisher nicht erfolgt. Jedoch sind auch inner-
halb vorgesehener Schutzgebiete für die bau-
lichen Nutzungen erhöhte Auflagen einzuhal-
ten, die aber erst nach Vorlage der baureifen 
Planunterlagen festgesetzt werden können. 
Des Weiteren befindet sich der Geltungsbe-
reich im Vorranggebiet für Grundwasser-
schutz (VW). Vorranggebiete für Grundwas-
serschutz sind räumliche Maßnahmenschwer-
punkte für die Erschließung und Sicherung von 
Grundwasser, die geeignet sind, übergeord-
nete, landesplanerische Zielsetzungen (z.B. 
hinsichtlich der Siedlungsstruktur) zu errei-
chen und zu stützen. In VW ist das Grundwas-
ser im Interesse der öffentlichen Wasserver-
sorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu 
schützen. Eingriffe in Deckschichten sind zu 
vermeiden. Soweit nachteilige Einwirkungen 
durch unabweisbare Bau- und Infrastruktur-
maßnahmen zu befürchten sind, für die keine 
vertretbaren Standortalternativen bestehen, 
ist durch Auflagen sicherzustellen, dass eine 
Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung 
nicht eintritt.  
 
Da mit der Einführung der Ersatzbaustoffver-
ordnung am 01.08.2023 die LAGA M20 keine 
Anwendung mehr findet, ist der Hinweis auf 
Seite 16 der Begründung des Bebauungsplans: 
 
„Für die Ausführung vorgesehener Sauber-
keits-, Trag- oder Dränschichten, für die Ver-
füllung von Arbeitsräumen (Kanalgräben, 
Baugruben usw.) sowie für den Unter- und 
Oberbau von Verkehrs- und Parkflächen im 
Rahmen von geplanten Bauvorhaben nur Ma-
terial verwendet werden darf, das keine aus-
laugbaren wassergefährdenden Bestandteile 
enthält (geeignetes Naturmaterial) bzw. Ma-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Hinweis zum geplanten Wasserschutz-
gebiet ist bereits im Bebauungsplan ent-
halten. Der Hinweis wird entsprechend 
der Stellungnahme angepasst. 
 
Ein Hinweis zum Vorranggebiet für Grund-
wasserschutz (VW) wird in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. In der Begrün-
dung wird das VW bereits erwähnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird entsprechend angepasst. 
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terial, das der Einbauklasse  0 der LAGA Mit-
teilung M20 (Anforderungen an die stoffliche 
Verwertung von mineralischen Abfällen 
Stand, September 2005) entspricht.“ 
 
wie folgt zu ändern: 
 
„Für die Ausführung vorgesehener Sauber-
keits-, Trag- oder Dränschichten, für die Ver-
füllung von Arbeitsräumen (Kanalgräben, 
Baugruben usw.) sowie für den Unter- und 
Oberbau von Verkehrs- und Parkflächen darf 
nur Material verwendet werden, das keine 
auslaugbaren wassergefährdenden Bestand-
teile enthält (geeignetes Naturmaterial) bzw. 
Material, das die Vorgaben der Ersatzbau-
stoffverordnung einhält.“ 
 
Des Weiteren sei auf folgende Aspekte hinge-
wiesen: 
 
Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet ist 
hinsichtlich der Wärmeversorgung auf andere 
Energieträger als Erdwärmesonden zurück zu 
greifen. 
Werden Fundamente bzw. Kellergeschosse in 
das Grundwasser eingebracht, liegt ein Benut-
zungstatbestand im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vor, der ge-
mäß § 8 Abs. 1 WHG der Erlaubnis nach § 10 
WHG bedarf. Gleiches gilt für Gründungsar-
beiten mittels Bohrpfählen. 

 
Gewässerentwicklung und Hochwasser-
schutz 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplans befindet sich der in diesem Bereich 
verrohrte Lauterbach, ein Gewässer dritter 
Ordnung. Gemäß § 56 (3) Nummer 2. a) Saar-
ländisches Wassergesetz (SWG) ist innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortslage auf 
einer Breite von mindestens fünf Metern, ge-
messen von der Uferlinie, die Errichtung bau-
licher Anlagen nicht zulässig. Bestehende bau-
liche Anlagen genießen Bestandsschutz.   
Der Schutzabstand von 5 m zum Lauterbach 
(gemessen ab Uferlinie) wird nachrichtlich in 
den Bebauungsplan übernommen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans be-
findet sich zudem innerhalb des festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes (ÜSG) des Lau-
terbachs. In festgesetzten Überschwem-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezüglich des vorhandenen Gewässers 
und der Lage des Plangebietes innerhalb 
eines festgesetzten Überschwemmungs-
gebietes wurde zwischenzeitlich ein Gut-
achten erstellt, welches bereits mit dem 
LUA abgestimmt wurde und zu folgendem 
Ergebnis kommt: 
 
„Für die Erstellung des Gutachtens wurden 
CP zwei Planungsvarianten zur Untersu-
chung übermittelt: 
 
„Variante 1 […] sieht einen Neubau der 
Filiale vor. Dieser enthält einen Teil des 
Bestandsgebäudes, verläuft aber überwie-
gend an der östlichen Grundstücksgrenze 
bis hin zur Völklinger Straße. Damit liegt 
ein Teil des geplanten Neubaus außerhalb 
des ÜSG. Variante 2 […] beinhaltet einen 
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mungsgebieten hat die Kommune bei der Auf-
stellung, Änderung und Ergänzung von Bau-
leitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Abs. 
1 und 2 oder § 34 des BauGB zu beurteilen 
sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 des 
BauGB insbesondere zu berücksichtigen: 
 
1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkun-

gen auf Oberlieger und Unterlieger 
2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung 

des bestehenden Hochwasserschutzes 
und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung 
von Bauvorhaben. 

 
Im Bemessungswasserfall HQ100 stellt sich 
ein Wasserstand von 196,43 m ü NN ein, gem. 
Hochwassergefahrenkarten entspricht dies 
Wasserständen bis 0,5 m über Gelände.  
 
Hochwasserschutzeinrichtungen bestehen in 
diesem Bereich nicht. Auf Grund der Lage des 
bereits bestehenden Gebäudes auf der Ver-
rohrung des Lauterbachs werden keine nach-
teiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Un-
terlieger erwartet. 
 
Im Bebauungsplan müssen Ausgleichsflächen 
für den entstehenden Retentionsraumverlust 
durch die Erweiterung ausgewiesen werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass für das geplante 
Gebäude im ÜSG im Baugenehmigungsver-
fahren der § 78 (5) WHG Anwendung findet. 
Hiernach kann die Errichtung oder Erweite-
rung von baulichen Anlagen nur genehmigt 
werden, wenn im Einzelfall das Vorhaben 
 

- die Hochwasserrückhaltung nicht 
oder nur unwesentlich beeinträchtigt 
wird und der Verlust von verlorenge-
hendem Rückhalteraum umfang-, 
funktions- und zeitgleich ausgegli-
chen wird 

- den Wasserstand und den Abfluss bei 
Hochwasser nicht nachteilig verän-
dert, 

- den bestehenden Hochwasserschutz 
nicht beeinträchtigt  

- und 
- hochwasserangepasst ausgeführt 

wird.  
 

Anbau an das Bestandsgebäude in Rich-
tung der Völklinger Straße. […] 
 
Im hier vorliegenden Gutachten wurden 
die beiden für die Erweiterung der Norma-
Filiale zu betrachtenden Varianten in Hin-
blick auf die in der Stellungnahme des LUA 
zum B-Plan in dem Abschnitt „Gewässer-
entwicklung und Hochwasserschutz“ ge-
nannten Punkte bzgl. der Errichtung von 
baulichen Anlagen in einem festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet nach § 78 (5) 
WHG untersucht. 
Dies hat ergeben, dass in der Variante 1 
(Neubau) kein Retentionsausgleich erfor-
derlich ist. In der Variante 2 (Anbau) sind 
ca. 205 m³ auszugleichen. Dies kann vor 
Ort über eine Höhenanpassung der Außen-
anlagen umgesetzt werden. In beiden Va-
rianten sind keine negativen Auswirkun-
gen auf den Hochwasserstand, bzw. -ab-
fluss, sowie Ober- und Unterlieger zu er-
warten. Hochwasserschutzeinrichtungen 
bestehen nicht. Bei der weiteren Planung 
ist auf eine hochwasserangepasste Bau-
weise zu achten. Des Weiteren ist im Be-
reich des unverrohrten Lauterbaches ein 
Schutzabstand von 5 Metern zur Uferlinie 
einzuhalten. Die Planung ist dahingehend 
anzupassen. Dies betrifft nicht den ver-
rohrten Abschnitt.“ Filialerweiterung, Völ-
klingen-Ludweiler -Retentionsgutachten, 
CP Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG 
(Mai 2024) 
 
Die Ergebnisse des Gutachtens werden in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Zudem wird das Überschwemmungsge-
biet nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen. 
 
Ebenfalls wird ein Hinweis zu hochwasser-
angepasstem Bauen in den Bebauungs-
plan aufgenommen. 
 
Das Baufenster wird entsprechend im un-
verrohrten Bereich des Lauterbaches an 
den Schutzabstand angepasst.  
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Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Sat-
zes 1 sind auch die Auswirkungen auf die 
Nachbarschaft zu berücksichtigen.  
 
Wir weisen zudem darauf hin, dass durch die 
Lage im festgesetzten ÜSG gem. § 80 (2) SWG 
im baurechtlichen Verfahren im Einverneh-
men mit der Obersten Wasserbehörde zu ent-
scheiden ist. 

 
 

Lärmschutz 
 
Spätestens im Baugenehmigungsverfahren ist 
mittels schalltechnischem Gutachten der 
Nachweis zu führen, dass die Immissionsricht-
werte nach Nr.6.1 der technischen Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) an den 
maßgeblichen Immissionsorten eingehalten 
werden. 

 
Abschließend ist zu erwähnen, dass bezüglich 
des erforderlichen Umfangs und Detaillie-
rungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB darüber hinaus unsererseits 
keine weiteren Anforderungen gestellt wer-
den. 
 
Im weiteren Planverlauf (§ 4 Abs. 2 BauGB) ist 
eine Beteiligung unseres Hauses erforderlich.“ 
 
 

 
 
 
 
Das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobi-
lität, Agrar- und Verbraucherschutz als 
Oberste Wasserbehörde wurde am vorlie-
genden Verfahren beteiligt. Im Rahmen 
des frühzeitigen Verfahrens ist keine Stel-
lungnahme eingegangen.  
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Entsprechende Nachweise zum 
Lärmschutz werden im Baugenehmigungs-
verfahren erbracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das LUA wird am weiteren Verfahren be-
teiligt. 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund der Stellungnahme des LUA be-
schließt der Rat der Stadt Völklingen die 
Überarbeitung von Plan und Begründung 
wie folgt: 
 
1. Aufnahme der folgenden nachrichtli-

chen Übernahme: 
 
Überschwemmungsgebiet 
Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans befindet sich innerhalb des fest-
gesetzten Überschwemmungsgebietes 
(ÜSG) des Lauterbachs. In festgesetz-
ten Überschwemmungsgebieten hat 
die Kommune bei der Aufstellung, Än-
derung und Ergänzung von Bauleitplä-
nen für die Gebiete, die nach § 30 Abs. 
1 und 2 oder § 34 des BauGB zu beur-
teilen sind, in der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 des BauGB insbesondere zu be-
rücksichtigen: 
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• die Vermeidung nachteiliger 
Auswirkungen auf Oberlieger 
und Unterlieger 

• die Vermeidung einer Beein-
trächtigung des bestehenden 
Hochwasserschutzes und 

• die hochwasserangepasste Er-
richtung von Bauvorhaben. 

 
Im Bemessungswasserfall HQ100 stellt 
sich ein Wasserstand von 196,43 m ü 
NN ein, gem. Hochwassergefahrenkar-
ten entspricht dies Wasserständen bis 
0,5 m über Gelände.  
 
Für geplante Gebäude im ÜSG findet 
im Baugenehmigungsverfahren der § 
78 (5) WHG Anwendung. Hiernach 
kann die Errichtung oder Erweiterung 
von baulichen Anlagen nur genehmigt 
werden, wenn im Einzelfall das Vorha-
ben 
 

• die Hochwasserrückhaltung 
nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigt wird und der 
Verlust von verlorengehen-
dem Rückhalteraum umfang-, 
funktions- und zeitgleich aus-
geglichen wird 

• den Wasserstand und den Ab-
fluss bei Hochwasser nicht 
nachteilig verändert, 

• den bestehenden Hochwas-
serschutz nicht beeinträchtigt  

• und 
• hochwasserangepasst ausge-

führt wird.  
 
Bei der Prüfung der Voraussetzungen 
des Satzes 1 sind auch die Auswirkun-
gen auf die Nachbarschaft zu berück-
sichtigen.  

 
2. Aufnahme des folgenden Hinweises:  

 
Hochwasserangepasstes Bauen 
Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes liegt bereichsweise innerhalb 
eines Überschwemmungsgebietes. Es 
wird empfohlen in diesen Bereichen 
eine hochwasserangepasste Bauweise 
zu wählen. Entsprechende Hinweise 
und Empfehlungen zur hochwasseran-
gepassten Bauweise finden betroffene 
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Bürger, Grundstücks- und Immobilien-
besitzer in der Hochwasserschutzfibel 
des Bundesministeriums für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen. Ge-
nerell umfasst die bauliche Hochwas-
servorsorge drei Strategien: Auswei-
chen, Widerstehen und Anpassen. Ein 
ganzheitliches Konzept sollte alle drei 
Aspekte berücksichtigen. 
 

3. Aufnahme des folgenden Hinweises:  
 
Gebiets- und anlagenbezogener 
Grundwasserschutz 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb 
der Schutzzone III eines geplanten 
Wasserschutzgebietes. Somit ist hier 
die Errichtung von Erdwärmepumpen-
anlagen nicht genehmigungsfähig, da 
die beabsichtigte Niederbringung von 
Geothermiebohrungen einen Eingriff 
in den Untergrund darstellt, welche 
nicht mit dem Trinkwasserschutz ver-
einbar ist. Werden Fundamente bzw. 
Kellergeschosse in das Grundwasser 
eingebracht, liegt ein Benutzungstat-
bestand im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vor, 
der gemäß § 8 Abs. 1 WHG der Erlaub-
nis nach § 10 WHG bedarf. Gleiches 
gilt für Gründungsarbeiten mittels 
Bohrpfählen. 
Für die Ausführung vorgesehener Sau-
berkeits-, Trag- oder Dränschichten, 
für die Verfüllung von Arbeitsräumen 
(Kanalgräben, Baugruben usw.) sowie 
für den Unter- und Oberbau von Ver-
kehrs- und Parkflächen darf nur Mate-
rial verwendet werden, das keine aus-
laugbaren wassergefährdenden Be-
standteile enthält (geeignetes Natur-
material) bzw. Material, das die Vor-
gaben der Ersatzbaustoffverordnung 
einhält. 
Es wird darauf hingewiesen, dass, so-
bald eine Offenlegung des Wasser-
schutzgebietes erfolgt, die Vorgaben 
des § 49 AwSV (Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen) zu beachten sind. 
Des Weiteren befindet sich der Gel-
tungsbereich im Vorranggebiet für 
Grundwasserschutz (VW). Vorrangge-
biete für Grundwasserschutz sind 
räumliche Maßnahmenschwerpunkte 
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für die Erschließung und Sicherung von 
Grundwasser, die geeignet sind, über-
geordnete, landesplanerische Zielset-
zungen (z.B. hinsichtlich der Siedlungs-
struktur) zu erreichen und zu stützen. 
In VW ist das Grundwasser im Inte-
resse der öffentlichen Wasserversor-
gung vor nachteiligen Einwirkungen zu 
schützen. Eingriffe in Deckschichten 
sind zu vermeiden. Soweit nachteilige 
Einwirkungen durch unabweisbare 
Bau- und Infrastrukturmaßnahmen zu 
befürchten sind, für die keine vertret-
baren Standortalternativen bestehen, 
ist durch Auflagen sicherzustellen, 
dass eine Beeinträchtigung der Trink-
wasserversorgung nicht eintritt.  
 

4. Ergänzung des Kapitels 4.3.4 „Hoch-
wasserschutz in der Begründung 
 

5. Ergänzung des Kapitels 7.1.9 „Auswir-
kungen auf die Belange des Hochwas-
serschutzes“ 
 

6. Anpassung des Baufensters in der 
Planzeichnung 

 
 
33 LANDESDENKMALAMT 

Am Bergwerk Reden 11 
66578 Schiffweiler 
 
Schreiben vom 15.09.2023 
 
„zu der vorliegenden Planung nimmt das Lan-
desdenkmalamt wie folgt Stellung. Rechts-
grundlage ist das Gesetz Nr. 1946 zur Neuord-
nung des saarländischen Denkmalschutzes 
und der saarländischen Denkmalpflege (Saar-
ländisches Denkmalschutzgesetz - SDSchG) 
vom 13. Juni 2018 (Amtsblatt des Saarlandes 
Teil I vom 5. Juli 2018, S 358 ff.). 
 
Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind 
nach heutigem Kenntnisstand von der Pla-
nung nicht betroffen. Auf die Anzeigepflicht 
von Bodenfunden (§ 16 Abs. 1 SDSchG) und 
das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 2 SDSchG) 
wird hingewiesen. 
Auf § 28 SDSchG (Ordnungswidrigkeiten) sei 
an dieser Stelle hingewiesen.“ 
 
 
 

  
 
 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Ein Hinweis zum Denkmalschutz ist bereits 
im Bebauungsplan enthalten. 
 
Ein gesonderter Beschluss ist nicht erfor-
derlich 
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39 MINISTERIUM FÜR INNERES, BAUEN UND 

SPORT REFERAT OBB 1.1: 
LANDES- UND STADTENTWICKLUNG, 
BAULEITPLANUNG 
Halbergstraße 50 
66121 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 15.09.2023 
 
„mit vorliegender Planung beabsichtigt die 
Mittelstadt Völklingen, die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen zur Erweiterung des 
bestehenden Norma-Marktes in Ludweiler 
von derzeit 700 qm auf dann 1.100 qm Ver-
kaufsfläche zu schaffen. 
 
Die vorgelegte Auswirkungsanalyse (erstellt 
von der Markt- und Standort Beratungsgesell-
schaft mbH, Erlangen; Stand: 02.05.2023) 
kann nachweisen, dass die v.g. Erweiterung 
im Einklang mit den hier maßgeblichen Zielen 
der Raumordnung, nämlich dem Konzentrati-
onsgebot, dem Kongruenzgebot, dem Beein-
trächtigungsverbot sowie dem städtebauli-
chen Integrationsgebot, steht. 
 
Bestandteil dieser Analyse war jedoch nicht 
der in den Festsetzungen als zulässige Nut-
zung enthaltene Backshop, der hinsichtlich 
seiner Größenordnung auch nicht definiert 
wurde. Es wird um entsprechende Erläuterung 
gebeten. 
 
Eine Beteiligung der Landesplanungsbehörde 
ist im weiteren Verfahren erforderlich.“ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Backshop entfällt und wird daher aus 
dem Nutzungskatalog gestrichen.  
 
 
 
 
 
Die Landesplanungsbehörde wird am wei-
teren Verfahren beteiligt. 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund der Stellungnahme der Landes-
planungsbehörde beschließt die Stadt Völ-
klingen die Überarbeitung von Plan und 
Begründung wie folgt: 
 
1. Anpassung der folgenden Festsetzung: 
 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 
Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO) 
Sonstiges Sondergebiet "Lebensmittel-
markt" (SOEZ) Analog gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB 
 
[…] 
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Im sonstigen Sondergebiet „Lebens-
mittelmarkt“ (SOEZ) sind darüber hin-
aus zulässig: 

1. Lagerräume, Funktions- und 
Nebenräume, Verwaltungs-
räume, Aufenthalts-/ Sozial-
räume für Personal 

2. Nebenanlagen 
3. Stellplätze 
4. Einkaufswagenboxen 
5. Werbeanlagen 
6. Abfallpresse, Wertstoff- und 

Abfallbehälter 
7. alle sonstigen für den ord-

nungsgemäßen Betrieb des 
Lebensmittelmarktes erfor-
derlichen Einrichtungen 

8. Ladestationen für Elektromo-
bile 

9. mobiler Verkaufsstand 
10. Fahrradstellplätze 
11. Ein Wohnhaus 

 

 
41B MINISTERIUM FÜR UMWELT, 

KLIMASCHUTZ, MOBILITÄT, AGRAR UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ, REFERAT F/5 – 
OBERSTE STRASSENBAUBEHÖRDE 
Kepplerstraße 18 
66117 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 25.09.2023 
 
„Der Landesbetrieb für Straßenbau ist als 
Straßenbaubehörde für die Landstraße I. Ord-
nung L165 "Völklinger Straße" im Rahmen des 
Verfahrens zu beteiligen.“ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Der Landesbetrieb für Straßenbau wurde 
am vorliegenden Verfahren beteiligt und 
äußerte keine Bedenken gegen das Vorha-
ben. 
 
Ein gesonderter Beschluss ist nicht erfor-
derlich 
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42 MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT, 

ENERGIE UND VERKEHR, ABT. E: 
WIRTSCHAFTS-/STRUKTURPOLITIK 
Franz-Josef-Röder-Straße 17 
66119 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 26.09.2023 
 
„zum Planverfahren äußern sich die Fachrefe-
rate des Ministeriums für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitales und Energie wie folgt: 
 
 
Fachreferat Grundsatzfragen der Energiepo-
litik: 
 
Bei der Planung der Erweiterung und der da-
mit einhergehenden Sanierung sollten ener-
getische Maßnahmen mit einbegriffen wer-
den. 
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass auf 
kommunaler Ebene weitere Möglichkeiten be-
stehen, eine Beeinträchtigung der Umwelt zu 
minimieren: 
 
Hinweis zu kommunalen Aufgaben im Bereich 
der Energieversorgung Bei der Aufstellung 
von Bauleitplänen sind die Belange des Um-
weltschutzes, insbesondere die Nutzung er-
neuerbarer Energien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie zu berücksich-
tigen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. f BauGB). In die-
sem Sinne ist neben der grundsätzlich zu ge-
währleistenden Versorgungssicherheit inner-
halb der räumlichen Verantwortung die Struk-
tur der Energieversorgung auch im Hinblick 
auf die möglichen Auswirkungen auf den Kli-
mawandel zu optimieren. 
 
Zu den allgemeinen Grundsätzen und Zielen 
der Bauleitplanung im Bereich der Energiever-
sorgung, welche im Sinne der Nachhaltigkeit 
auch festgesetzt werden können (§ 9 Abs. 1 
Nr. 23 lit. b BauGB), zählen insbesondere 

• die Erhöhung der Energieeffizienz bei 
der Herstellung von Energie und 
durch Ausschöpfung der Möglichkei-
ten zur Energieeinsparung 

• die Verbesserung bzw. Schaffung der 
Voraussetzungen für den Einsatz re-
generativer Energien 

• die bedarfsgerechte Bereitstellung 
von Flächen für Erzeugungsanlagen 

  
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Für die Festsetzung von Anlagen zur Ener-
gieerzeugung, wie in der Stellungnahme 
des Ministeriums für Wirtschaft, Energie 
und Verkehr angesprochen, würde derzeit 
nur § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB „ Gebiete in 
denen bei der Errichtung von Gebäuden 
oder bestimmten sonstigen baulichen An-
lagen bestimmte bauliche und sonstige 
technische Maßnahmen für die Erzeu-
gung, Nutzung oder Speicherung von 
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerba-
ren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung 
getroffen werden müssen“ in Frage kom-
men. Durch diese Festsetzung kann festge-
legt werden, dass definierte bauliche und 
technische Maßnahmen getroffen werden 
müssen. Die Festsetzung beinhaltet jedoch 
keine Verpflichtung zur Nutzung für den 
Einsatz von erneuerbaren Energien. Um 
entsprechende Maßnahmen verpflichtend 
festsetzen zu können, müssen zudem 
städtebauliche Gründe vorliegen. Zudem 
muss in jedem Fall die Frage geklärt wer-
den, ob die Zumutbarkeit der daraus ent-
stehenden Eigentumsbindungen i.S.d. Art. 
14 GG den Anforderungen des Abwä-
gungsgebotes entsprechen (Erforderlich-
keit, Durchführbarkeit, Verhältnismäßig-
keit…). 
 
Allerdings liegt bislang keine Rechtspre-
chung zur Reichweite dieser Befugnisnorm 
vor, sodass deren Gebrauch für die Durch-
setzung einer „Solarpflicht“ rechtlich um-
stritten ist und daher von der Stadt (noch) 
nicht umgesetzt wird. Gleiches gilt für die 
vorgeschlagene Ausweisung von Flächen 
für die Ladeinfrastruktur. 
 
Die Stadt Völklingen prüft dennoch den 
Einsatz erneuerbarer Energien und nimmt 
eine Festsetzung zur Solarnutzung auf Dä-
chern in den Bebauungsplan auf. 
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und Betriebe zur Erzeugung von Ener-
gie (Versorgungsflächen für die Erzeu-
gung, Verteilung, Nutzung oder Spei-
cherung von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung; vgl.§ 9 Abs. 1 
Nr. 12 BauGB) 

• die verbrauchernahe Energiebereit-
stellung bei der Planung und Errich-
tung neuer Standorte. 

 
Zudem können im Bebauungsplan gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB aus städtebaulichen 
Gründen auch Flächen für Ladeinfrastruktur 
elektrisch betriebener Fahrzeuge festgesetzt 
werden. 
  
Fachreferat - Energiewirtschaft, Montanin-
dustrie: 
 
Soweit noch nicht geschehen, wird darum ge-
beten, das Verfahren auch mit dem Oberberg-
amt des Saarlandes abzustimmen.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Oberbergamt wurde am Verfahren be-
teiligt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund der Stellungnahme des Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und 
Verkehr beschließt der Rat der Stadt Völ-
klingen die Überarbeitung von Plan und 
Begründung wie folgt: 

 
1. Aufnahme der folgenden bauord-

nungsrechtlichen Festsetzung: 
 
Solarenergie 
Innerhalb des Plangebietes sind die 
nutzbaren Dachflächen von Neubau-
ten zu mindestens 50 % mit Photovol-
taikmodulen auszustatten. 
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52 STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE DER STADT 

VÖLKLINGEN 
Rathausplatz  
66333 Völklingen 
 
Schreiben vom 18.09.2023 
 
„Von Seiten der Straßenverkehrsbehörde be-
stehen keine Bedenken gegen den Bebau-
ungsplan. Entsprechende Anträge auf Ver-
kehrsrechtliche Anordnungen sollen zwei Wo-
chen vor Beginn der jeweiligen Baumaß-
nahme mit zugehörigen Verkehrszeichenplä-
nen bei der Straßenverkehrsbehörde einge-
reicht werden.“ 

 

  
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Entsprechende Anträge werden 
fristgerecht eingereicht. 
 
Ein gesonderter Beschluss ist nicht erfor-
derlich 
 

 
54 STADT VÖLKLINGEN REFERAT FÜR 

WIRTSCHAFT 
Rathausplatz  
66333 Völklingen 
 
Schreiben vom 24.08.2023 
 
„Zur Sicherstellung der wohnortnahen Versor-
gung ist die Erweiterung des bestehenden 
Norma-Marktes im Stadtteil Ludweiler-
Warndt aus Sicht des Referats Wirtschaft, 
Stadtmarketing und Tourismus nachdrücklich 
zu begrüßen. Nach Schließung des Super-
marktes Nah und Gut in 2022 ist es außeror-
dentlich wichtig, ein attraktives und zukunfts-
sicheres Einzelhandelsvorhaben in zentraler 
Ortslage zu ermöglichen.“ 

 

  
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Ein gesonderter Beschluss ist nicht erfor-
derlich 
 

 
57 OBERBERGAMT DES SAARLANDES 

Am Bergwerk Reden 
66578 Schiffweiler 
 
Schreiben vom 15.09.2023 
 
„nach Prüfung der Angelegenheit teilen wir 
Ihnen mit, dass sich der oben genannte Be-
bauungsplan im Einwirkungsbereich von Ab-
bautätigkeiten des ehemaligen Steinkohlen-
bergbaus befindet. Der letzte Abbau liegt in-
zwischen mehr als 20 Jahre zurück, so dass die 
Einwirkungen an der Tagesoberfläche erfah-
rungsgemäß abgeklungen sind. Zukünftiger 
Steinkohlenbergbau ist nicht mehr geplant. 
 
Nach den vorliegenden Unterlagen befinden 
sich im Bereich der Planungen bergbauliche 

  
 

 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Ein Hinweis auf die bergbaulichen Ab-
bautätigkeiten wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund der Stellungnahme des Ober-
bergamtes beschließt der Rat der Stadt 
Völklingen die Überarbeitung von Plan und 
Begründung wie folgt: 
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Restriktionen, insbesondere wird in diesem 
Zusammenhang auf mögliche Bruchspalten 
auf den Nachbargrundstücken hingewiesen. 
Wir bitten um Beachtung.“ 
 

2. Aufnahme des folgenden Hinweises: 
 
Bergbauliche Abbautätigkeiten 
Das Plangebiet befindet sich im Einwir-
kungsbereich von Abbautätigkeiten 
des ehemaligen Steinkohlenbergbaus 
befindet. Der letzte Abbau liegt inzwi-
schen mehr als 20 Jahre zurück, so 
dass die Einwirkungen an der Tages-
oberfläche erfahrungsgemäß abge-
klungen sind. Zukünftiger Steinkohlen-
bergbau ist nicht mehr geplant. Sollten 
im Falle von Ausschachtungsarbeiten 
Unregelmäßigkeiten festgestellt wer-
den, sind diese dem Oberbergamt zu 
melden.  
 

 
67 REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN 

Postfach 10 30 55 
66030 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 28.09.2023 
 
„mit der Mail vom 24.08.2023 haben Sie den 
Regionalverband Saarbücken im Rahmen der 
Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes um 
Stellungnahme gebeten. 
 
Der oben genannte Bebauungsplan ist nicht 
aus den Darstellungen des Flächennutzungs-
plans des Regionalverbandes Saarbrücken 
entwickelt, der Bereich der in Rede stehenden 
Entwicklungsabsicht wird derzeit dort als „Ge-
mischte Baufläche „Grünfläche" und ,,Wohn-
baufläche" dargestellt. 
 
Die Mittelstadt Völklingen hat in diesem Zu-
sammenhang mit der Mail vom 16.08.2023 
eine Änderung des Flächennutzungsplanes im 
betroffenen Bereich beantragt. Die bisherige 
Darstellung im Flächennutzungsplan „Ge-
mischte Baufläche", „Grünfläche“ und 
,,Wohnbaufläche" soll in „Sonderbaufläche 
Einzelhandel" geändert werden. Das dazu er-
forderliche Verfahren ist noch nicht abge-
schlossen, weshalb zu diesem Zeitpunkt noch 
keine weitergehenden Aussagen zum Ergeb-
nis des Verfahrens getroffen werden können. 
Ich bitte um jeweilige Zusendung weiterfüh-
render Ergebnisse des laufenden Bebauungs-
planverfahrens, die im parallelen Änderungs-
verfahren des Flächennutzungsplanes von In-
teresse sind.“ 

 

  
 
 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der Regionalverband Saarbrü-
cken wird weiterhin am vorliegenden Ver-
fahren beteiligt. 
 
Ein gesonderter Beschluss ist nicht erfor-
derlich 
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80 VODAFONE KABEL DEUTSCHLAND GMBH 

Zurmaiener Straße 175 
54292 Trier 
 
Schreiben vom 25.09.2023 

 
„Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH gegen 
die von Ihnen geplante Maßnahme keine Ein-
wände geltend macht. 
 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plange-
biet werden wir dazu eine Stellungnahme mit 
entsprechender Auskunft über unseren vor-
handenen Leitungsbestand abgeben.“ 

 

  
 
 
 
 
Stellungnahme der Stadt Völklingen 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Vor dem Beginn der Bauphase 
werden erforderlichen Abstimmungen mit 
der Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
vorgenommen.  
Ein Hinweis auf die Telekommunikationsli-
nien wird in Plan und Begründung aufge-
nommen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund der Stellungnahme der Voda-
fone GmbH und weiterer Versorgungsträ-
ger beschließt die Stadt Völklingen die 
Überarbeitung von Plan und Begründung 
wie folgt: 

 
1. Aufnahme des folgenden Hinweises: 

 
 
 
 

Telekommunikationsanlagen 
Im Planbereich befinden sich Telekom-
munikationslinien der Telekom. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu 
achten, dass Beschädigungen der vor-
handenen Telekommunikationslinien 
vermieden werden und aus betriebli-
chen Gründen (z. B. im Falle von Stö-
rungen) der ungehinderte Zugang zu 
den Telekommunikationslinien jeder-
zeit möglich ist. Insbesondere müssen 
Abdeckungen von Abzweigkästen und 
Kabelschächten sowie oberirdische 
Gehäuse soweit frei gehalten werden, 
dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. 
mit Kabelziehfahrzeugen angefahren 
werden können. 
Zudem befinden sich im Planbereich 
Telekommunikationsanlagen der Vo-
dafone GmbH. 
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Darüber hinaus wird die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung aufgrund aktueller Rechtspre-
chungen wie folgt angepasst: 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO) 

Sonstiges Sondergebiet "Lebensmittelmarkt" (SOEZ) Analog gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

[…] 
 
Sonstiges Sondergebiet "Lebensmittelmarkt" (SOEZ) Analog gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Im Sonstigen Sondergebiet „Lebensmittelmarkt“ (SOEZ) sind großflächige Lebensmittelmärkte mit 
nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten bis zu einer Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,2944 und 
einer Mindestverkaufsfläche von 800 m² zulässig. 

Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente wird auf maximal 10% der gesamten Verkaufs-
fläche des jeweiligen Lebensmittelmarktes beschränkt. 

[…] 

Hinweis: Die Verkaufsflächenzahl (VKZ) bezieht sich auf die Größe des Sondergebietes von 3.736 m². 
Aus der festgesetzten VKZ ergibt sich eine maximal zulässige Verkaufsfläche von insgesamt 1.100 m² 
im Sondergebiet. 

Darüber hinaus wird die nachrichtliche Übernahme zum Schutzabstand Bachlauf wie folgt ange-
passt: 

Schutzabstand Bachlauf (§ 56 Abs. 3 SWG) 

siehe Planzeichnung 

hier: Schutzstreifen von 5,0 m Breite zum Lauterbach, gemessen ab Uferlinie. 

Im Bereich des unverrohrten Lauterbaches ein Schutzabstand von 5 Metern zur Uferlinie einzuhalten. 
Dies betrifft nicht den verrohrten Abschnitt. 

Aufgrund der Lage zum Gewässer ist der gemäß § 56 Saarländisches Wassergesetz (SWG) festge-
setzte Gewässerrandstreifen einzuhalten. Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist die 
Errichtung baulicher Anlagen bis zu fünf Metern, gemessen von der Uferlinie, unzulässig. Ausgenom-
men hiervon sind standortgebundene oder wasserwirtschaftlich erforderliche bauliche Anlagen. In-
nerhalb dieses Gewässerrandstreifens ist außerdem eine ackerbauliche und erwerbsgärtnerische 
Nutzung, die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie mineralischem Dünger und das Aufstellen 
von Zäunen u. a. verboten. 

Eine Ausnahme stellen bestehende Gebäude und Wegeflächen dar, diese genießen Bestandschutz. 
 

Keine Bedenken äußerten folgende Träger öffentlicher Belange: 
 

- Creos Deutschland GmbH 
- Ericsson Service GmbH 
- energis-Netzgesellschaft mbH 
- iqony Energies GmbH 
- PT-P / Zentrale Planauskunft 
- Landesbetrieb für Straßenbau – Saarland 
- Landeshauptstadt Saarbrücken 
- MUKMAV Oberste Straßenverkehrsbehörde 
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- MUKMAV Referat F/6 Neue Mobilitätsformen, ÖPNV-Förderung, PBefG-Genehmigungsbe-
hörde 

- Seniorenbeauftragter Stadt Völklingen 
- Herrn Franz-Josef Petry 
- STEAG GmbH 
- VSE Verteilnetz GmbH 
- Westnetz GmbH 
- DRW-S-LK-TM 

 

Keine Stellungnahme abgegeben haben folgende Träger öffentlicher Belange: 
 

- Amprion GmbH 
- Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen der Mittelstadt Völklingen 

Frau Michaela Zieder 
- Bergamt Saarbrücken 
- Bund für Umwelt und Naturschutz Landesverband Saarland e. V." 
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
- Detusche Post DHL 
- Real Estate Deutschland GmbH 
- Deutsche Glasfaser 
- Unternehmensgruppe 
- Deutsche Telekom Technik GmbH 
- Technische Planung und Rollout 
- Entsorgungszweckverband Völklingen 
- Ericsson Services GmbH 
- Contract Handling Group 
- EVS Entsorgungsverband Saar 
- Abwasserwirtschaft 
- EVS Gesellschaft für Abfallwirtschaft mbH 
- Gemeinde Großrosseln 
- Gemeinde Wadgassen 
- Handwerkskammer des Saarlandes 
- inexio GmbH 
- Landesamt für Vermessung, Geoinformation 
- und Landentwicklung 
- Landespolizeipräsidium Direktion LPP 1 LPP 125 - Kampfmittelbeseitigungsdienst 
- Ministerium der Justiz 
- Ministerium für Bildung und Kultur 
- Ministerium für Inneres, Bauen und Sport Ref.OBB24 (Liegenschaften) 
- Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz Abt. D - 

Forstbehörde 
- Mittelstadt Völklingen Fachdienst 24 FB 2 
- Mittelstadt Völklingen Fachdienst 31 - Recht und Versicherungen 
- Mittelstadt Völklingen Fachdienst 32 - Öffentl. Ordnung, Verkehr 
- Mittelstadt Völklingen Fachdienst 35 - Untere Bauaufsichtsbehörde 
- Mittelstadt Völklingen Fachdienst 41 - Verwaltung öffentl. Einrichtungen 
- Mittelstadt Völklingen Fachdienst 43 - Öffentl. Grün und Friedhöfe 
- Mittelstadt Völklingen Fachdienst 51 - Bauverwaltung, Städtebauförderung 
- Mittelstadt Völklingen Fachdienst 55 - Techn. Gebäude- und Projektmanagement 
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- NABU, Naturschutzbund Deutschland Landesverband Saarland e. V. 
- Nippon Gases Deutschland GmbH 
- Ortsbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege Frau Sabine Laval 
- Ortsbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege Herr Rainer Wasiela 
- Ortsbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege Herrn Eric Duval 
- Ortsbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege Herrn Friedrich Duchene 
- Ortsbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege Herrn Ludwig Heil 
- Ortsbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege Herrn Manfred Lissel 
- RAG Montan Immobilien GmbH 
- RAG Montan Immobilien GmbH Büro Saar 
- saarVV 
- Stadtwerke Völklingen Netz GmbH 
- Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 
- Vodafon GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
- Völklinger Verkehrsbetriebe 
- VSE Net GmbH 
- Westnetz GmbH 
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1 Aufgabenstellung

Das Ingenieurbüro CP Beratende Ingenieure wurde am 15.12.2023 durch Herrn Lauterbach mit

der Erstellung eines Retentionsgutachtens für die geplante Erweiterung der Norma-Filiale in Völk-

lingen-Ludweiler beauftragt. Anlass für das Gutachten ist die Stellungnahme des Landesamtes für

Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) vom 09.10.2023 zum Bebauungsplan X/24 „Erweiterung Norma

Ludweiler“. Darin wird festgehalten, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes zum Teil

innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes des Lauterbachs liegt. Demnach sind

nach § 78 (5) WHG für das Baugenehmigungsverfahren zu prüfen, dass:

• die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird und der Verlust

von verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird

• der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert werden

• der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird

• hochwasserangepasst ausgeführt wird.

Dabei sind auch die möglichen Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen.

Für die Erweiterung der Filiale gibt es derzeit zwei Varianten: 1. Neubau, 2. Anbau an Bestand. In

diesem Gutachten werden beide Varianten, so weit es der aktuelle Planungsstand erlaubt, auf die

oben genannten Punkte hin untersucht.

1.1 Verwendete Unterlagen

CP wurden für die Bearbeitung folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

• aktueller Entwurf des B-Plans (Stand Juli 2023) mit Begründung

• Lageplan der Variante 1

• Lageplan der Variante 2

• Stellungnahme des LUA vom 09.10.2023
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2 Grundlagen

2.1 Bestand

Der aktuelle Entwurf des B-Plans ist als Anlage 1.1 beigefügt. Der Geltungsbereich (Abb. 1 befin-

det sich in Völklingen, im Stadtteil Ludweiler zwischen der Völklinger und der Karlsbrunner Straße.

Dieser ist in Abb. 2 in rot skizziert. Er hat eine Größe von ca. 0,41 ha und umfasst das Bestands-

gebäude des Norma-Marktes mit angegliederter Bäckerfiliale, dessen Parkflächen, einen öffentli-

chen Gehweg, sowie ein Wohngebäude und ein weiteres Gebäude. Wie in der Stellungnahme des

LUA angemerkt und auch in Abb. 2 ersichtlich wird, liegt der Großteil des Geltungsbereiches im

ÜSG des Lauterbach, einem Gewässer 3. Ordnung. Der Lauterbach selbst ist in diesem Abschnitt

überwiegend verrohrt und verläuft unterhalb des Bestandsgebäudes.

Abbildung 1: Geltungsbereich (Ausschnitt
aus aktuellem B-Plan Entwurf)

Abbildung 2: Luftbild des Geltungsbereiches
mit ausgewiesenem ÜSG (Geoportal)
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2.2 Planung

Für die Erstellung des Gutachtens wurden CP zwei Planungsvarianten zur Untersuchung über-

mittelt (siehe Anlage 1.2 und 1.3):

Variante 1 (Abb. 3) sieht einen Neubau der

Filiale vor. Dieser enthält einen Teil des

Bestandsgebäudes, verläuft aber überwie-

gend an der östlichen Grundstücksgrenzen

bis hin zur Völklinger Straße. Damit liegt ein

Teil des geplanten Neubaus außerhalb des

ÜSG.

Abbildung 3: Variante 1 - Neubau

Variante 2 (Abb. 4) beinhaltet einen Anbau

an das Bestandsgebäude in Richtung der

Völklinger Straße.

Abbildung 4: Variante 2 - Anbau an Bestand

Beide Varianten sehen auch einen Abriss des Wohngebäudes Völklinger Straße 27 vor, sowie den

Abriss des Gebäudes an der westlichen Grundstücksgrenze. Das Wohngebäude liegt außerhalb

des ÜSG, weshalb dessen Abriss für dieses Gutachten nicht von Relevanz ist. Der geplante Abriss

des zweiten Gebäudes wird ebenfalls nicht berücksichtigt, da dessen Umsetzung noch nicht final

beschlossen ist.
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3 Retentionsraumverlust

Für die Ermittlung des aus der Erweiterung resultierenden Retentionsraumverlustes ist nach Ab-

stimmung mit dem LUA der Wasserstand im Bemessungsfall HQ100 heranzuziehen. Dieser be-

trägt 196,43 müNN. Das Gelände ist nicht eben, weshalb sich in diesem Fall unterschiedliche

Wassertiefen im Geltungsbereich einstellen. Die Hochwassergefahrenkarte gibt diese in Form

von Intervallen an. Im betroffenen Bereich umfassen diese Wassertiefen von

• 0-0,5 m

• 0,5-1 m

• und 1-2 m.

Für die Volumenermittlung wurde für jede Kategorie jeweils der maximale Wasserstand verwen-

det. Dem Verlust an Retentionsraum steht ein Gewinn an zusätzlichem Retentionsraum gegen-

über. Durch den (Teil-)Abriss der bestehenden Norma-Filiale bzw. der Bäckerei wird zusätzlicher

Retentionsraum geschaffen, der mit dem Verlust verrechnet werden kann. Dieses Vorgehen wurde

mit dem LUA abgestimmt.

Die Volumenermittlung für beide Varianten ist in Tab. 1 zusammengefasst. Die Flächenermittlung

ist in den Anlagen 2.1 und 2.2 dargestellt.

Tabelle 1: Retentionsraumbilanz

0-0,5 m 0,5-1 m 1-2 m Summe
Variante 1 - Neubau

Teilabriss Bestandsgebäude
80 m² 246 m² 52 m² 390 m²
40 m³ 246 m³ 104 m³ +390 m³

Neubau
654 m² 8 m² - 662 m²
327 m³ 8 m³ - -335 m³∑

55 m³

Variante 2 - Anbau

Abriss Bäckerei
80 m² - - 80 m²
40 m³ - - +40 m³

Anbau
306 m² 92 m² - 398 m²
153 m³ 92 m³ - -245 m³∑

-205 m³

In der Variante 1 verlagert sich die Bebauung durch den Neubau in Bereiche mit geringeren Was-

sertiefen (bzw. aus dem ÜSG heraus, nicht in der Bilanz enthalten). Dadurch ist der Volumenver-

lust trotz der großen Fläche kleiner als der Gewinn durch den Abriss des in der Senke gelegenen

Bestandsgebäudes. Daher ist für diese Variante kein Retentionsraumausgleich erforderlich, vor-

ausgesetzt, dass die Außenanlagen nicht über das Bestandsniveau angehoben werden.
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In der Variante 2 kann nur der Abriss der Bäckerei herangezogen werden. Der dadurch gewon-

nene Retentionsraum ist vergleichsweise klein, so dass hier Ausgleichsflächen für 205 m³ Rück-

haltevolumen geschaffen werden müssen. Vom LUA wird dafür ein Ausgleich vor Ort präferiert.

Dieser kann durch ein Absenken des Außengeländes geschaffen werden. Die in Variante 2 vor-

gesehenen Parkplatzflächen haben - abzüglich eines großzügig angesetzten Randbereiches zum

Angleich an Bestandshöhen - eine Gesamtfläche von ca. 1375 m² im ÜSG. Demnach könnte der

Ausgleich bereits durch eine Vertiefung des Außengeländes um 15cm im Vergleich zum Bestand

erbracht werden. Alternativ ist eine Absenkung von Teilflächen um eine entsprechend höhere Dif-

ferenz möglich.

4 Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss

Der Lauterbach ist im Bereich des Norma-Marktes vollständig verrohrt. Somit liegt die Bebauung

nicht im Hauptfließquerschnitt. Im Hochwasserfall steigt der Wasserspiegel über die Geländeober-

kante des querenden Gehweges (bei Abb. 5. Dort ist der Fließweg bereits durch das Bestandsge-

bäude versperrt. Es ist demnach davon auszugehen, dass weder der Neubau, noch der Anbau, die

beide neben dem Bestandsgebäude geplant sind, einen relevanten Einfluss auf den Wasserstand

und Abfluss eines HQ100 haben werden. Daraus ergeben sich auch keine nachteiligen Auswir-

kungen auf die Ober- und Unterlieger. Eine enstprechende Einschätzung wurde bereits vom LUA

in dessen Stellungnahme formuliert: „Auf Grund der Lage des bereits bestehenden Gebäudes

auf der Verrohrung des Lauterbachs werden keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und

Unterlieger erwartet.“

Abbildung 5: Lauterbach vor Eintritt in die Verrohrung unterhalb des Gehweges
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5 Auswirkungen auf den Hochwasserschutz

Im betroffenen Bereich gibt es keine Hochwasserschutzeinrichtungen.

6 Hochwasserangepasste Bauweise

Bei der weitergehenden Planung der Erweiterung ist auf eine hochwasserangepasste Bauweise

zu achten. Einen Leitfaden dazu bietet beispielsweise die Hochwasserschutzfibel des Bundesmi-

nisteriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Konkrete Maßnahmen für die beiden

Varianten sind im aktuellen Planungsstand noch nicht formuliert, sind aber für das Genehmi-

gungsverfahren vorzulegen. Um der Thematik im Rahmen dieses Gutachtens dennoch gerecht

zu werden, werden die beiden Varianten, so weit es der vorliegende Planungsstand erlaubt, mit

Hinblick auf eine hochwasserangepassten Bauweise betrachtet und erläutert. Des Weiteren wer-

den einige mögliche Maßnahmen zur Umsetzung genannt.

Generell umfasst die bauliche Hochwasservorsorge drei Strategien: Ausweichen, Widerstehen

und Anpassen. Ein ganzheitliches Konzept sollte alle drei Aspekte berücksichtigen.

Ein „Ausweichen“ im Sinne einer Bebauung außerhalb des ÜSG kommt hier durch die feste Stand-

ortvorgabe nicht in Frage. Allerdings sieht die Variante 1 eine Verlagerung der Bebauung vom

stärker betroffenen Bereich hin zum Rand des ÜSG und darüber hinaus vor, was sich bereits in

der Retentionsraumbilanz positiv auswirkt. Ebenfalls positiv im Sinne der hochwasserangepassten

Bauweise ist in dieser Variante die Lage von „Schwachpunkten“ in Form von Fenstern oder Türen.

Diese liegen bei dieser Variante fast ausschließlich außerhalb des ÜSG. Auch eine Ausführung

ohne Keller, wie sie hier bei beiden Varianten vorgesehen ist, ist positiv zu bewerten. Aufgrund

der relativ geringen zu erwartenden Wasserstände im Bereich des geplanten Neu- bzw. Anbaus

empfiehlt es sich als weitere Maßnahme, das Erdgeschoss über den im Bemessungsfall erwarte-

ten Wasserstand von 196,43 müNN anzuheben.

Die Strategie „Widerstehen“ umfasst Objektschutzmaßnahmen, die ein Eindringen von Wasser im

Hochwasserfall vermeiden oder auf ein Minimum reduzieren sollen. Derartige Maßnahmen sind in

der aktuellen Planung noch nicht enthalten. Von Schutzmaßnahmen in den Außenanlagen sollte

hier eher abgesehen werden, da diese den vorhandenen Retentionsraum negativ beeinflussen

könnten. Objektschutzmaßnahmen am Gebäude selbst, z.B. in Form von Dammbalkensystemen,

Schotts oder hochwasserbeständigen Fenstern und Türen, wären hier zu bevorzugen. In der Va-

riante 2 ist das Bestandsgebäude bei Bedarf entsprechend nachzurüsten.

Neben der Gefahr durch eindringendes Oberflächenwasser sollten auch Maßnahmen gegen das

Eindringen von Grundwasser durch eine entsprechende Abdichtung und gegen Rückstau aus der

Kanalisation durch einen Rückstauverschluss oder eine Hebeanlage getroffen werden.
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Die Strategie „Anpassen“ beinhaltet auch ein „Nachgeben“ in Form einer planmäßigen Flutung

(von Teilbereichen) des Gebäudes. Für einen Lebensmittelmarkt stellt dies keine Option dar. Den-

noch sollte auch hier der Fall in Betracht gezogen werden, dass das Schutzziel überschritten wird

und es zu einem Eindringen von Wasser ins Gebäude kommt. Durch die Wahl von wasserbestän-

digen Materialien und Kosntruktionen, auch für den Innenausbau und Dämmschichten, können

Schäden in diesem Fall verringert werden. Sensible gebäudetechnische Anlagen, wie z.B. Elek-

troinstallationen, sollten durch eigene Objektschutzelemente abgesichert werden. Eine erhöhte

Anordnung der Regale kann den Schutz der Waren erhöhen.

Bei allen Maßnahmen sollte immer berücksichtigt werden, dass es in einem ÜSG keinen hundert-

prozentigen Schutz vor Hochwasser gibt.
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7 Schutzabstand

Gemäß § 56 (3) Nummer 2 a) SWG ist ein Schutzabstand von mindestens 5 Metern, gemessen

von der Uferlinie, für die Errichtung von baulichen Anlagen einzuhalten. Der Gewässerrandstreifen

ist naturnah zu bewirtschaften, um die ökologische Funktion des Gewässers nicht negativ zu

beeinflussen und Schadstoffeinträge zu vermindern. In § 56 (4) heißt es weiterhin: „Ausgebaute

Gewässer sind in dem Zustand zu erhalten, in den sie durch den Ausbau versetzt worden sind,

es sei denn, dass das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz die Erhaltung dieses Zustandes

aus ökologischen und landschaftsgestalterischen Gründen nicht mehr für erforderlich hält.“

Abbildung 6: Blick auf Senke mit Lauter-
bach, rechte Seite: Bestandsgebäude

Der Lauterbach ist im Geltungsbereich verrohrt.

Dieser Zustand bleibt erhalten. Direkt oberhalb

der Verrohrung (innerhalb des Schutzabstandes)

befindet sich der bestehende Norma-Markt. Die-

ser genießt Bestandsschutz, wie bereits in der

Stellungnahme des LUA festgehalten wurde. Ein

Gewässerrandstreifen und ein Ufer, im Sinne von

§ 56 (3) liegen hier nicht vor. Durch die Verroh-

rung kann sich eine bauliche Anlage weder auf

die ökologische Funktion noch auf den Schad-

stoffeintrag auswirken und eine naturnahe Be-

wirtschaftung ist ausgeschlossen. Demnach sind

beide Varianten diesbezüglich als unkritisch ein-

zustufen, auch wenn die Variante 1 einen Abriss

des Bestandsgebäudes und Teilneubau an glei-

cher Stelle vorsieht. Für den Neubau ist nach-

zuweisen, dass die Verrohrung der Belastung

standhalten kann.

Entlang des frei liegenden Abschnittes des Lauterbaches ist der Schutzabstand von 5 Metern

generell einzuhalten. Die aktuelle Bebauung genießt ebenfalls Bestandsschutz, dieser geht aller-

dings mit dessen Abriss verloren. Dies betrifft zum einen die geplanten Stellflächen entlang des

Lauterbach im südwestlichen Geltungsbereich in beiden Varianten, sowie den nordöstlichen Be-

reich. Dort schneidet in der Variante 1 ein Teil des Neubaus den Schutzstreifen, in Variante zwei

sind dort zwei Stellflächen betroffen (siehe Anlage 2.1 und 2.2). Allerdings ist der Lauterbach im

gesamten Bereich des Ludweiler Zentrums bereits stark durch den Ausbau geprägt und befin-

det sich nicht in einem naturnahen Zustand. Somit ist auch in den betroffenen Bereichen eine

Unterschreitung des Schutzabstandes denkbar.

Bei allen Varianten ist zu gewährleisten, dass die Gemeinde die erforderlichen Unterhaltungsmaß-

nahmen am Lauterbach weiter ungehindert durchführen kann.
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8 Zusammenfassung

Im hier vorliegenden Gutachten wurden die beiden für die Erweiterung der Norma-Filiale zu be-

trachtenden Varianten in Hinblick auf die in der Stellungnahme des LUA zum B-Plan in dem Ab-

schnitt „Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz“ genannten Punkte bzgl. der Errichtung von

baulichen Anlagen in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet nach § 78 (5) WHG unter-

sucht.

Dies hat ergeben, dass in der Variante 1 (Neubau) kein Retentionsausgleich erforderlich ist. In der

Variante 2 (Anbau) sind ca. 205 m³ auszugleichen. Dies kann vor Ort über eine Höhenanpassung

der Außenanlagen umgesetzt werden. In beiden Varianten sind keine negativen Auswirkungen

auf den Hochwasserstand, bzw. -abfluss, sowie Ober- und Unterlieger zu erwarten. Hochwasser-

schutzeinrichtungen bestehen nicht. Bei der weiteren Planung ist auf eine hochwasserangepasste

Bauweise zu achten. Des Weiteren ist im Bereich des unverrohrten Lauterbaches ein Schutzab-

stand von 5 Metern zur Uferlinie einzuhalten. Die Planung ist dahingehend anzupassen. Dies

betrifft nicht den verrohrten Abschnitt.

9 Anlagenverzeichnis

Diesem Bericht liegen folgende Dokumente als Anlagen bei:

1.1: B-Plan X/24 „Erweiterung Norma Ludweiler“ (Stand vom 20.07.2023)

1.2: Grundriss Variante 1 (Stand vom 14.04.2022)

1.3: Lageplan Variante 2 (Stand vom 18.10.2023)

2.1: Flächenermittlung Variante 1

2.2: Flächenermittlung Variante 2

Aufgestellt:

Spiesen-Elversberg, im Mai 2024

(Dipl.-Ing. Roland Desgranges) (Dr.-Ing. Natascha Brandhorst)

CP Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG
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